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Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt

1. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 1 KV M-V den geprüften Jahresabschluss des Städtebaulichen
Sondervermögens „Sanierungsgebiet Innenstadt / Pleischervorstadt“ — SSV 161 für das
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2. gemäß § 60 Abs. 5 Satz 2 KV M-V dem Oberbürgermeister die Entlastung für das
Haushaltsjahr 2015 zu erteilen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
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1aateDaulIcfles ionaervermogen
161 - Sanierungsgebiet Innenstadt / FIel

Ergebnisrechnung 2015
Nr. Erags- und Aufwandsalton ErgebnIs Fortg.. f ErgebnIs 1 Vergleich michi

2014 schdbener 2015 Eebn 1 gungsüber
Ansa(z totescInIe- fr.gun
2015 benerAnsaitz 2015

J 2016

In EUR
1 2 f 3 4

01 + Steuern und 8hnliche Abgaben 000 0,00 0,00 0,00 0,00

02 ÷ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und 1412.52B,23 916 364,00 1.408 885,98 492.321,98 0,00
sonstige Transferertr89e

03 • Ertrage der sozialen Sicherung 0,00 000 0,00 0,00 0.00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgette 0.00 0,00 0,00 000 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 153 185.75 179 500,00 213 396.28 33.898,28 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000 0.00 4.678,23 4.678.23 0,00

07 + Andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 000 0,00 0,00

OB + Zinsertr8ge und sonstige Finanzertrage 8.879,45 62 000,00 34196,82 -27.803,18 0,00

‚09 + Sonst‘3e Ertr8e 16 187 958,86 1070.4 301,00 6.728 141,03 • -3.976.159,97 0,00

10 SuminederErtr8ge 17.762.350,29 11.862.165,00 8.389.098,34 -3.473.086,66 0,00

(Summe der Nummern 1 bti 9)

1 - Personalautwendungen 0,00 0,00 0,00 000 000

. Versorgungsauwendungen 0.00 0 00 0 00 000 0 00

. Aufwendungen fiir Sach- und Dienstleistungen 15 689.576,43 16 200 800,00 7.68986268 .8 530 93732 7 298.481 40

14 - Abschreibungen ‚ 362 570,11 22460000 296 431,24 71 831 24 0,00

15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige 121 91043 500 000,00 31 812,48 -468 18752 0,00
Transferaufwendungen

16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 000 0 00 0,00 000 0.00

17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzautwendungen 0 00 0.00 0.00 000 0,00

18 - So,gjg,Aufwendunen 1.031.377.80 3f 765,00 -II 006.02 -47 771,02 0(

[19 Summe der Autwendungeri 17.205.434,77 16.962.165,00 7.987.100,38 4.975.064,62 7.298.481,40

[ (Summe der Nummern 11 ble 18)

20 Jahreaergebnhs (JahreeüberachusslJahreefehlbetrag) 556.916,52 -5.100.000,00 401.997,96 5.501.997,96 .7.298.48]
vor Ver9nderung der Rücklagen
(Saldo der Nummern 10 und 19)

21 - Einstellung in die Kapitalrücklage 556 915,52 0,00 401 997.96 401 997 96 0.00

22 + Entnahme aus der Kapitalrijcklage 0,00 0,00 0,00 000 000

23 Einstellung in die Rflcklage für Belastungen 000 000 0 00 000 0,00

aus dem kommunalen Finarizausgleich

24 + Entnahme aus der Rljciuage tOr Belastungen 0.00 0,00 0,00 0 0 0 00

aus dem kommunalen Fnanzausgleich

Jahreurgebnhs (JahreeüberschuasJjahresfehlbetrag, 0,00 .5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 -7.298.481
Nummer 20 zuzüglIch Nummern 22 und 24, abzüglIch
Nummern 21 und 23)

—

nachrichtlich:

26 Ergebnisvortrag aus dem Haushallsvorahr 000

27 Ergebnis (ÜberschussiFeh betrag) zum 31 Dezember des 5 10000000
Haushattsiahres
(Summe der Nummern 25 und 26)

1 von 1 R02_GUVH 19 05 22 401 / 02101.03 2023 / 08.54

Seite 5 von 82



taatebaulIcnes onaerverniogen
161 - Sanierungsgebiet Innenstadt / Flei

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur
Ergebnisrechnung 2015

Nr. Ertrags- und Aufwandearten Ermllchtl- (Ibertragene Gesamt- Ergebnis Abweichung

(g.m66 *44 Absalz 2 GmHVO4)opplk) gungen EmiSchif- emtlch- 2016 2016
2015 gungen tigungen

—

_______

201 2015

________

_________

—— In EUR — -

2 3 4 6

01 + Steuern und Ohn.iche Abgaben 000 000 0,00 0,00 0,00

darunter

1.1 GrurrdsteuerA 000 0,00 000 000 0.00

1.2 Grundsteuer B 000 0.00 0.00 000 000

1 3 Gewerbesteuer 0.00 000 0.00 0.00 000

1 4 Gemeindeante an der Einkommensteuer 000 0 00 0,00 0.00 0,00

1.5 Gemeindeanter an der Umsatzsteuer 000 0,00 0.00 0,00 0.00

1 6 Sonstige Gemeindesteuern 000 000 0.00 0,00 000

1 7 Ausgleichsle.stungen vorn Land 000 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung 000 0 00 0,00 000 0,00

des 4 Gesetzes für moderne Dieristlestungen
am Arbeitsmarkt

02 + Zuwendungen allgemeine Umlagen und sonstige 91636400 000 916 384,00 1 408 685,98 492 321,88

Transferertrage

darunter

2 1 Scttlllsselzixweiaungen 000 000 0,00 0,00 0.00

2 2 Gedarfszuweisungen 000 0,00 0,00 0,00 0.00

2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen 000 0 00 0,00 0 00 0,00

2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für lautende 000 000 0,00 0.00 000

Zwecke

2.5 Allgemeine Umlagen vom Land 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

2.6 Allgeme.ne Umlagen von Gemeinden und 000 000 0,00 000 000

Gemeindeverbanden

27 Ertrage aus der Aufltsung von Sonderposten 494 800,00 000 494.600,00 288 431,24 -19816676

03 + ErlrOge der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

darunter

3 1 Ersatz von soz‘alen Leistungen außerh5lb 0,00 0,00 0,00 0,00 000

von Einrichtungen

3 2 Ersatz von sozialen Leistungen in 0.00 0,00 0 00 0.00 0,00

Einrichtungen (
\ _j

3 3 Kostenbeteilgung und -erstattung im Bere ch 0,00 0 00 0,00 000 0.00

des 5GB Xli und anderer sozialer Leistungen

3 4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des 0 00 0,00 0,00 0.00 0.00

SGB VIII und anderer Jugendhilfe

3 5 Kostenerstattungen von anderen 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Sozialhilfetragem

3 6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteifigung nach 000 0.00 0,00 0.00

dem SGB II

3 7 Zuweisurtgen und Zuschüsse für lautende 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Zwecie irrt Bere ch der sozia‘en Sicherung

04 + Offentlich recht iche Leistungsentgelte 0.00 000 0 00 0,00 C,00

darunter

4 1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung 0,00 0 00 0,00 0 00 0,00

von Auslagen

4 2 Benutzungsgebcihren Beitrage (soweit diese 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)
und ahnliche Entgelte Kosteflerstattungeri

4 3 Ertrage aus der AuflOsung von Sonderposten für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bet r8ge und 9hnlche Entgelle

05 + Prlvatreci-illiche Leistungsentgelte 179 500,00 0.00 179 500,00 213 396,28 33896.28

darunter

1 von 3 R02_UEAh: 01.02.22 401 / 02 /01.03.2023 / 0900
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staoteoaullcnes bonaervermogen
161 - Sanierungsgebiet Innenstadt / FIel

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur
Ergebnisrechnung 2015
Nr. Ertrage. und Aul‘wandwten

(g.mIB 44 Absatz 2 G.mHVO-Dapplk)

11.1 Zuführung zu Pensionsriickstetlungen u 8
Verpflichtungen

12 - Varsorgungsautwenriungen

13 - Aufwendungen fur Sacfi- und Dienstleistungen

darunter

2 von 3 R02_UE.AH: 01.02.22 401 /02 ! 01 03.2023 / 09.00

Ermlchtl- Obedragene Gesamt- Ergebnis Abweichung
gungen Enn1ch- .rmlch- 2015 2015

2015 gungen Ugungen
2014 2015

_____

InEUR

1 2 3 4 5

5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 179 50000 000 179 500,00

5.2 Ertrage aus der Auflösung von Sonderposten für 0,00 0.00 0 00

Baukostenzuschüsse und 8hnhiche Entgette

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 00 0,00 000

07 + Andere eItivierte Eigenteistungen 000 0,00 0 00

08 + Zrnsertr8ge und sonstige Finanzertr8ge 82 000.00 0 00 62 000,00

darunter

8.1 Zinsertr8ge 200000 0,00 2 000,00

8.2 Sonstige Finanzertrage 60 000.00 000 60 000,00

09 + Sonstige Ertr8ge 10 704 301 00 0,00 10 704 301.00

darunter

000 000 0,00

213 39628

0.00

4678,23

0,00

34 196.82

2514,20

31 682,62

6728 141,03

0,00

33.898 28

0,00

4 678,23

0,00

-27 803 18

514,20

-28 317 38

-3978 159,97

0,00

338 605,41

9.1 Ertrage aus der Verauserung von Vermögens
gagenstanden des Anlagevermögens und des
Umlaufvermögens

9.2 Ertrage aus der Auflösung von Wartberichtigungen.
Sonderposten und RücisteIlungen

9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)

Summe der Ertrgge
(Summe der Nummern 1 bis 9)

Personalaufwendungerr

darunter.

10

11

-7 001 70000

7450847 00 0.00 7 450 647,00 7789 252,41

11 862 165,00 000 11 862 165,00 8 389 098,34 -3 473 086,66

0,00 -7001 70000 -8511 775,93 -1 510 075,93

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

000 000 0,00 0.00 0,00

0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

11 100 800,00 5 100 000,00 18 200.800,00 7.869.862.88 -8530.937,32

13 1 Aufwendungen für Energie Wasser Abwasser 0,00 0,00 0,00 0,00 000

und Abtall

13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und 324 200.00 0.00 324 200.00 51 67598 -272 52402

Bewirtschaftung

14 - Abschreibungen 224 600,00 0,00 224 600,00 296 431.24 71.831.24

15 . Zuwendungen, Umlagen und sonstige 500 000,00 0,00 500 000,00 31 61248 -468 187 52

Transferaufwendungen

darunter

15 1 Zijweisungen und Zuschüsse fur lautende 500 000.00 0,00 50000000 31 812.48 -.468.187.52

Zwecie

152 Schuldendierrsttiilfen 0,00 0,00 0.00 o,oo 0.00

153 Gewerbesteuerumlage 0.00 0,00 000 000 0.00

154 Allgemeine Umlagen an das Land 0,00 0,00 0,00 000 0,00

15 5 Al gemeine Umlagen an Landkre se 0,00 0,00 000 0,00 0,00

156 Allgemeine Umlagen an das Amt 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

157 A lgerr,eine Umlagen an Zweciverbande 0.00 0,00 000 000 0,00

158 Allgemeine Umlagen an Sonstige 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung 0,00 0,00 0,00 0 00 000

darunter

161 Leistungen nach SGB II 0,00 0,00 0,00 000 0.00

162 Kostenbeteiligungeri und -erstattungen 000 0,00 000 0.00 000

nachSGBtl
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taatebauiicnes onderverm0gen
161 - Sanierungsgebiet Innenstadt / FIei

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zur
Ergebnisrechnung 2015
Nr. Ertrags- und Aufwandsaiten

(gemfl §44 Absalz 2 GmHVO-DcppIk)

16.3 Leistungen nach SGB XII

16 4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen
nach SGB XII

1 6.5 Leistungen nach SGB VIII

16.6 Kostenbeteligungen und -erstattungen
nach SGB VW

16 7 Sonstige soziale Leistungen

16.8 Koslenbeteiligungen und -erstatlungen für
sonstige soziale Leistungen

16.9 Zuweisurigen und Zuschüsse für laufende
Zwecke des Bereichs soziale Sicherung

17 . Zinsautwendungen und sonstige
Finanzaufwendungen

darunter:

EmiSchIl- Übertragene
gungen Erm5chti.

2016 gwigen
2014

Gesamt
ermach
tlgungen

2015
InEUR

3

17 1 Zinsaufwendungen

17.2 Sonstige Firianzaufwendungen

Sonstige Aufwendungen

Summe der Aufwendungen
(Summe dar Nummern 11 bis 181

3 von 3

0,00

o 00

36.785,00

11 86216500

0,00

0,00

-47 771 02

-8 975 084 62

R02_UEAH 01 02 22 401 / 02 / 01 03 2023 / 0900

Ergebnis Abweichung
2015 2015

52

O 00

0 00

0,00

0,00

0 00

0.00

0,00

0 00

000

000

0.00

0.00

o oo

0 00

0 00

0,00

0 00

0.00

0 00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 00

0,00

0.00

0 00

0 00

0 00

0 00

0,00

0.00

0 00

0.00

000 0.00

0,00 000

000 0,00 (

0.00

o 00

0,00

5 100 000.00

0,00

0,00

36 765,00

16982 16500

0 00

0 00

-11 006,02

987 100,387

-.

20 Jahresergebnia (JahreslJberschusslJahmesfehlbetrag) 0 00 -5 100 000 00 -5 100 000,00 401 997 96 5 501 997 96

vor Veranderung der RückLagen (Saldo 10 und 19)

21 - Einstellung in die Kapitalmücklage 000 0,00 000 401 997,96 401 997.96

22 + Entnahme aus der Kapitalrt)cklage 0,00 0,00 0,00 000 000

darunter.

22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Kapitalanlage aus inveativ gebundenen
Zuweisungen

22.2 Entnahmen aus der zwecigebundenen 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Kapitalrückiage aus Zuwendungen nach

§ 23, 24 FAG MV

23 - Einstellung in die Rucklage für Belastungen aus dem 000 0,00 0 00 0.00 0.00

kommunalen Finonzausgleic.h

4 + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00

aus dem kommunalen Finanzausgleich

25 Jahresergebnis (JahresüberschussiJahresfetilbetrag. 0,00 -5 100 000.00 -5 100 000.00 0,00 5 100,000.00

Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich
Nummern 21 und 23)

nachricl‘itlict‘m

26 Ergebnisvortrag aus dem I-taushellsvorjahm

27 Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31 Dezember des
Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)

(.
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Stadtebaulicties Sondervermögen
161 - Sanierungsgebiet Innenstadt 1 Flei

Finanzrechnung 2015
Nr. EInzahlung.- und Auszhlungaaten Ergebnis Fortgesehrle- ErgebnIs 1 VergleIch ErmChII

2014 benerAnsatz 2016 1 ErgebnIs 1 gung0b.r-
2015 fortgeschrls- tragung

lben.rAnsat

___ ___

___L_!__

__

InEUR
1 — 3 1 6

ci + Steuern und 9hntiche Abgaben 000 000 0,00 0 00 000

02 + Zuwendungen,allgemeine Umlagen und sonstige 640 395.40 407 199,00 1112.254,74 705 055,74 0,00
Transfereinzahlungerr

03 • Einzahlungen der sozialen Sicherung 0,00 000 0,00 0.00 0,00

04 + Öffentlich.rechlliche Leilungsentgette 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00

05 • Pnvatrechtliche Leistungsentgelte 149 261.41 179 500,00 206 368,48 2688848 000

08 Kostenerstattungen und Kostenumlageri 000 0,00 4 678.23 4 878 23 0,00

07 + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 26 14661 52 000,00 .19.403,87 -81 403 87 0 00

os + Sonstige laufende Einzahlungen 16 053 123,74 9940 048,00 7.204.895,79 2735 152,21 0,00

o Summe der lautenden Einzahlungen 16870927,16 10 588 747,00 8.508 793,37 -2 079 95363 000
(Summe der Nummern 1 biS 8)

10 Personalauszahlungen 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

1 - Versorgungsauszatrlungen 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 14118808,30 17701924,80 9.091 819,93 -8.81030487 7298.481,40

13 - Zuwendungen, Umlagen und Sonstige 110838,07 500 00000 42864,84 ‘ -457 115 18 0.00
Transferauszahlungen

14 - Auszahlungen der sozialen Sicherung 000 0,00 000 0 00 0,00

15 Ziriaauszahtungen und sonstige Finanzauszahlungen 000 0,00 0,00 0,00 0,00

18 - Sonstige laufende Auszahlungen 16 063,06 22.200,00 145 792,00 123 592 00 0.00

17 Summe der laufenden Auszahlungen 14 24570945 18 224 124,80 9.280.296,77 -8 943 82803 7 298481,40
Summe der Nummern 10 biS 16l

18 Jahreabezogener Saldo der laufenden Ein- und 2.825217,71 .7.635.377,80 -771.503,40 6.863.874,40 .7.298.481,40
Auszahlungen vor pianmißiger Tilgung (Saldo der
Nummern 9 und 17)

19 + Einzahlungen aus investitionszuwendungen -4 002.014.14 -4 601.638,00 -5 575.264,65 -973 628,66 0,00

20 + Einzahlungen aus Beitr8gen und 8hnl‘chen Entgehen 0 00 0 00 0,00 0,00 0,00

21 • Einzahlungen aus AnlagevermÖgen 0,00 270 000 00 0,00 -270 000.00 0,00

22 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen 409 560.72 0,00 273 175,10 273 175,10 0,00
und Kreditgew8hrungen

23 + Sonstige investilionsainzahlungen 17908.42282 16 767 700,00, 15 339 966,50 -1 427 733,50 0.00

24 Summe der Einzahlungen aus investitionst8tigkeit 14 315 969.40 1243606200 10 037 676,95 -2 398 165,05 0,00
Summe der Nummern 19 bis 23 -

• Auszahtungen für AnlagevermÖgen 344 378,83 1 635 300,00 ?98 82745 .1 338 472,55 0,00

26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
und Kreditgew8hwrrgen

27 - Sonstige investitionsauszahlungen 15 490.070,52 14 761 000.00 7 345.485,53 4 415 514,47 7 298 481 40

28 Summe der Auszahlungen aus lnvestitionstatigkeit (Summe 15 834 449,15 16.396 300,00 7 642 312,98 -8 753 987,02 7298481,40
der Nummem 25 bis 27l

[ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus investltlonst8tigkalt -1.518.479,75 .3.960.238,00 2.395.583,97 6.355.801,97 •7.298.481
(Saldo der Nummern 24 und 28)

30 FinanzmlttelüberachusslFinanzmlttelfehlbetrag 1.106.737,96 -1 1.595.615,80 1.624.060,57 13.219.876,37 .14.596.982,80
(Summe_der_Nummern_18 und 29)

31 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für 0 00 0 00 . 0,00 0,00 0 00
Irivestihionen

und lnveatitionstömderungsmaßnahmen

32 - Auszahlungen für panm8ßige Tilgung von Krediten für 000 0.00 0,00 0 00 0 00
Investitionen

und lnvestitionsförderungsmaßnahmen

3 - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für 0 00 000 0,00 0.00 0 OD
Investitionen

und Investilionsförderungsma6nahmen

-_______________________

Saldo der EIn. und Auszahlungen aus Krediten für 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen und lnvestltlonsförderungema6nahmen
(Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)

35 Saldo dem durchlaufenden Gelder und ungeklärten 24 233,35 0,00 29 403,42 529 403,42 0.00
Zahlunsvorgangen . -.

s Veranderung der liqulden MIttel und KassenkredIte 1.130.971,31 .11.595.615,80 2 153.463,99 13.749.079,79 -14.696.962,80
(Summe der Nummern 30, 34 und 35)
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Finanzrechnung 2015

nacirrichtüch

Ergebnis Fo,taaschde
2014 bensrAnsazz i

36 Saldo der lautenden Ein- und Auszahlungen zum 31
Dezember des Haushaltsvorjahres

3g Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31
Dezember des Haushallejahres (Summe der Nummern 37
und 38)
darunter:

Zuftihrung rum invesliven Bereich aus einem positiven Sa do
der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31 Dezember des
Haushaltajahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstge
lnvestitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16
(Sonstige laufende Auszahlungenl enthalten)

Zufühwng zur Dechung eines negativen Saidos der laufenden
Ein, und Auszahlungen zum 31 Dezember der
Haushaltsjahres aus dem invostiven Bereich [Einzahung in
Nummer 6 (Sonstige laufende Einzahlungeni und Auszahlung
in Nummer 27 (Sonstige tnveshboneauszahlungen) enthalten)

Zuführung gem88 § 12 Nummer 6 GemHVODoppk
an den laufenden Bereich IElnzah:ung in
Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen:
und Auszahlung in Nummer 27 lSonstige
Investitionsauszahlungen)
enthalten)

Nr. EinahIungs- und Auszahlungsaten

1

Vergleich EmchU
Ergebnis? gungsüber

fortgeschrb- fragung
bener AnsaIz

2016

InEUR

2 T
F JahresbezogenerSetdoderlautenden Ein. und 2625.217,71 .7.635377,801 -771503,40 6.863.874,40 .7.298.481,40

1 Auszah‘ungen (Saldo der Nummern 18 und 32)

o oo

01)0 0,00

5977 5977

(‘1
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VORWORT

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach

Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden

Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Lancieshaushaltsordnung

M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Förderung des Sanierungsgebietes ‚jnnenstadt-Fleischervorstadt erfolgt seit 1992 aus den

nachfolgenden Förderprogrammen:

• Landes-! Allgemeines Programm
- Denkmalschutzprogramm
- Stadtumbau Ost
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den ‘

Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die

Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung

der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines

Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts

und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Aufgrund der Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik

zum 01. Januar 2012, der Kündigung des Sanierungsträgers und des damit verbundenen

beträchtlichen Arbeitsaufwandes konnte der Ja hresabschl uss des Städtebaulichen

Sondervermögens 161 - ‚Sanierungsgebiet 1 nnenstadt-FIeischervorstacJt der Un iversitäts- und

Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2015 nur mit erheblicher Verspätung erstellt werden.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung

Doppik des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Gern HVO-Doppi k) aus

(
• der Ergebnisrechnung,

• der Übersicht über Erträge und Aufwendungen,

• der Finanzrechnung,

• der Bilanz,

• den Tellrechnungen,

• dem Anhang,

• der Anlagenübersicht,

• der Forderungsübersicht,

• der Verbindlichkeitenübersicht,

• der Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächti

gungen,
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• der Übersicht über aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden

Auszahlungen,

• der Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und

der Kassenkredite im Haushaltsjahr.

• Berichtigungen

Eine Übersicht über die Teitrechnungen nach § 48 GemHVO Doppik entfällt, da das Städtebauliche

Sondervermögen nicht in Teilhaushalte untergliedert ist.

Als weitere Anlagen werden entsprechend der Bilanzierungs- und Oewertungsrichtlinie für

Städtebauliches Sondervermögen zur Verfügung gestellt:

• die Angaben zu den Vorräten,

• die Darlehensübersicht,

• das Grundstücksverzeichnis und

• die Zuwendungsübersicht

Bescheidgebühren des Landesförderinstitutes M-V für die einzelnen Mittelabrufe wurden nicht

dargestellt, da die Zahlung der Gebühren aus dem Kernhaushalt, THH 05, Produkt 51.1.03.00.0,

erfolgt.

In 2015 erfolgten keine Mittelabrufe von Zuweisungen Bund, Land und der Universitäts- und

Hansestadt Greifswald.

Es wurde für die Umgestaltung der Wallanlage Fördermittel der EU akquiriert, die in 2015 für die

Durchführung der Maßnahmen abgerufen wurden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlungseingänge dargestellt:

Datum der
SB-Nr. FÖMi Grund der Zahlung Betrag in EUR

Einnahme
Umgestaltung der historischen

1 4.000002.9 27.04.2015 EFRE Wallanlagen - Müntergrund und 3.25679
Goethegrund
Umgestaltung der historischen

2 5.000001.9 09.03.2015 EFRE Wallanlagen, Credneranlagen und 1.097.260,91
Wallanlagen
Umgestaltung der historischen
Wallanlagen, Schießwall 2. BA -

1.033.351,813 5.000002.8 09.03.2015 EFRE
zwischen Friedrich-Loeffler-Straße
und Hansering
Umgestaltung der historischen
Wallanlagen, Schießwall 1. BA -

1.408. 760,874 5.000003.7 29.05.2015 EFRE
zwischen Am Mühlentor und
Friedrich-Loeffler-Straße

Summe lfd. Jahr : 3.542.630,38

Die Einzahlung der Fördermittel der EU wirken sich nicht auf das Gesamtfinanzierungsverhältnis aus,

da sie zweckgebunden für die Umgestaltung der Wallanlagen ausgereicht wurden.
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Das fortgeschriebene Finanzierungsverh&tnis in 2015 stellt sich unverändert wie folgt dar:

Bund: 31,26 %

Land: 45,02 %

Gemeinde: 23,72%

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Bürgerschaft am 14.06.2021

beschlossenen (BV-V/07/0366) Erheblichkeitsgrenze in Höhe von 50.000,00 € aufgestellt.

Unabhängig von diesem Beschluss wurden alle Positionen, die unter dieser Erheblichkeitsgrenze

liegen, aber für das Verständnis des Jahresabschlusses erforderlich sind, im Jahresabschlusses

2015 mit erfasst.

Bargeldkassen werden im Städtebaulichen Sondervermögen nicht geführt.

Saldenbestätigungen wurden nicht eingeholt. n
Die Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens 161 wurde am 17.12.2014 von der

Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

beschlossen (Beschluss-Nr.06/187). Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen

erteilte das Innenministerium am 27. April 2015. Die Haushaltssatzung wurde am 06. Mai 2015

öffentlich bekannt gemacht.

Die Freigabe der Software ab-data gemäf § 59 Abs.2 KV M-V erfolgte durch den Oberbürgermeister

am 11. August 2015 rückwirkend zum 01. Januar 2012.

Der letzte Tagesabschluss erfolgte am 27.02.2023.

(N
)
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ANHANG

des Städtebaulichen Sonder-vermögens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

„161 - Sanierungsgebiet Innenstadt-Fleischervorstadt“ zum 31.12.2015

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 des Städtebaulichen Sondervermögens (SSV)

„161 - Sanierungsgebiet In nenstadt-Fleischervorstadr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der § 17 Abs. 5 bis 7, § 32 Abs. 1

Nr. 5, § 34 Abs. 2, 3 und Abs. 5 bis 8, § 39 Abs. 2, § 42 Abs. 1, § 43 Abs. 1 bis 3, § 44 Abs. 3 und

4, § 45 Abs. 3 und 4, § 46 Abs. 2 und 3, § 47 Abs. 2 und § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung

Doppik des Landes Mecklen burg-Vorpom mern (Gern HVO-Doppik) vom 2502.2008 einschließlich

der Änderungen bis zum Stand 09.04.2020 erstellt.

II. Gliederung des Jahresabschlusses

Die G 1 iederungsvorsch riffen der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

lii. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind seit der Eröffnungsbilanz unverändert.

IV. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten beziehen sich auf die Werte aus dem

Jahresabschluss 2014.
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Aktiva

A. 1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Betrieb

einer Kommune dauerhaft — d.h. nicht nur für ein Jahr, sondern über einen längeren Zeitraum — für

die Leistungserstellung zur Verfügung stehen.

A. 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Als Anlagevermögen der Städtebaulichen Sondervermögen sind die vom Sondervermögen an ritte

geleistete Zuwendungen als immaterielle Vermögensgegenstände zu erfassen, sofern die

geleisteten Zuwendungen einer vereinbarten zeitlichen Zweckbindung gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO

Doppik M-V unterliegen.

A. 1.1.2 Geleistete Zuwendungen

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um alle ausgereichten

Zuwendungen, die einer zeitlichen Zweckbindung unterliegen.

Die zeitliche Zweckbindung ergibt sich aus den Modernisierungsverträgen durch folgende

Festlegung: „Erzielt der Eigentümer durch die Veräußerung des Grundstücks einen Verkaufserlös,

der über seiner Beteiligung an den Gesamtkosten (Gesamtkosten abzüglich Fördermittel) liegt, so

sind die gewährten Fördermittel anteilig oder voll zurückzuzahlen. Die Höhe der Rückzahlung

berechnet sich auf der Grundlage des erzielten Überschusses und entspricht dem Prozentsatz der

Fördermittel an den Gesamtkosten. Bei der Berechnung des Überschusses bleiben

Bodenwertsteigerungen unberücksichtigt. Der Rückzah lungsanspruch beschränkt sich auf die Höhe

der gewährten Fördermittel. Der Verkaufserlös des Grundstücks darf den vom Gutachterausschuss

geschätzten Verkehrswert nicht unterschreiten. Diese Regelung gilt für einen Zeitraum von 10 Jahren

nach Vertragsabschluss.‘ - (Bsp. Modernisierungsvertrag Fischstraße 24 vom 03.02.2005).

Die Berechnung der Abschreibungen erfolgte entsprechend der 1. Änderung der Richtlinie zur

Erfassung und Bewertung des Städtebaulichen Sondervermögens zur Einführung und Umsetzung

des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Arbeitsrichtlinie) vom 06.08.2012,

Punkt 2.2. Die Abschreibung erfolgte linear über den Zeitraum der Zweckbindung. Sie beginnt, mit

der ersten Ausreichung und endet zu dem Zeitpunkt, zu dem auch die Zweckbindung endet.

Vereinfachend wurde für die Ermittlung der Eröffnungsbilanzwerte unterstellt, dass die

Zuwendungen zum Beginn des Zugangsjahres gewährt wurden mit der Folge, dass im Zugangsjahr

die volle Jahresabschreibung anzusetzen war.

Der Abschreibungszeitpunkt, der ab 2012 ausgereichten Zuwendungen, beginnt ab dem Zeitpunkt

der Fertigstellung der Baumaßnahme. Mit Beginn der Abschreibung erfolgt eine Umbuchung der

Bestände von „Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen aus Städtebaulichen Sondervermögen -

01910000 an „Geleistete Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen‘ - 01210000.

Die Summe der Zuwendungen hat sich in 2015 um 152.962,15 € erhöht.

Im Jahr 2015 wurden für die in 2013 - 2015 geschlossenen Modernisierungsverträge für

nachfolgende Objekte Zuwendungen ausgereicht:
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Hafenstraße 33 36.046,15 €

Steinstraße 41 5.490,00 €

Arndtstraße 6 27.894,00 €

Arndtstraße 7 27.288,00 €

Lange Straße 84 24.965,00 €

Domstraße 40 31.279,00 €.

Für die Objekte Steinstraße 41, Hafenstraße 34/35 und Arndtstraße 6 wurden die Verbindlichkeiten

aus 2014 in Höhe von insgesamt 143.865,30 € beglichen.

Die Modernisierung der Objekte Hafenstraße 33 und Hafenstraße 33/34 konnten noch nicht

abgeschlossen werden. Alle weiteren Zuwendungen wurden in 2015 erstmals abgeschrieben.

Die Abschreibungen belaufen sich im Jahr 2015 auf 296.431,24 €.

In 2013 - 2015 wurden Modernisierungsverträge mit den Eigentümern nachfolgender Objekte

geschlossen, aber noch keine Zuwendungen ausgereicht:

Lange Straße 82, Fischstr. 20a / 21

Hunnenstraße 16

Domstraße 52

31.12.2014 31.12.2015

A. 1.1.2 - Geleistete Zuwendungen 525.50870 € 442.966,46 €

A. 1.1.5 - Geleistete Anzahlungen auf 549.412,35 € 488.485,50 €
Zuwendungen

1.074.921,05 € 931.451,96 €

A. 1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen sind alle Ausleihungen an Grundstückseigentümer zu erfassen. Das sind

alle vom Sondervermögen an andere Sondervermögen ausgereichten Mittel und auch an Dritte

ausgereichte Darlehen.

A. 1.3.9 Sonstige Ausleihungen

Hier sind die an Eigentümer für Modernisierungsmaßnahmen an privat nutzbaren Objekten

ausgereichten Darlehen bila nziert.

In 2014 betrug die Summe der Sonstigen Ausleihungen 4.500.041,86 €.

Tilgungsleistungen für die Ausleihungen an Grundstückseigentümer wurden in Höhe von

588.198,79 zum Soll gestellt.

Restforderungen aus dem Vorjahr standen mit 129.400,27 € im Soll.

Einzahlungen erfolgten in Höhe von 273.175,10€, davon 51.479,31 € für die Restforderungen aus

den Vorjahren und 221.695,79€ für die laufenden Forderungen aus 2015.
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Es sind Zahlungsverzüge in Höhe von insgesamt 444.423,96 € zu verzeichnen, die bei den

privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mitgeführt werden.

Von den Forderungen sind 77.92096 € den Jahren bis 2014 zuzurechnen und 366.503,00 € dem

Jahr 2015. Diese Forderungen sind maßgeblich bestimmt durch die Beantragung der vollständigen

Ablösung von zwei Darlehen in 2015. Die Sollstellung erfolgte in Höhe von insgesamt 327.644,65

€. Die Einzahlung wurde in 2016 getätigt. Somit sind den regulären Darlehenstilgungeri Forderungen

in Höhe von 38.858,35 € zuzurechnen.

A. 2 Umlaufvermögen ( N

A. 2.1 Vorräte

A. 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen betreffen Maßnahmen an privat und öffentlich

nutzbaren Objekten und die Betriebskosten.

Privat nutzbare Objekte

Nach Aufnahme der Gesamtmaßnahme in die jährlichen Landesprogramme hat die Gemeinde alle

privat nutzbaren Grundstücke (maßgeblich: baurechtlich zulässige Nutzung), die im Gebiet der

Gesamtmaßnahme liegen, im Sondervermögen bereitzustellen und im Zuge der Maßnahmen

durchführung zu veräußern, soweit die Grundstücke nicht für öffentliche Zwecke im Rahmen der

Sanierung benötigt werden. Mit den Erlösen sind die Ausgaben der Gesamtmaßnahme vorrangig zu

decken. Von dem Erlös aus der Veräußerung eines Grundstückes der Gemeinde kann der

Verkehrswert zum Zeitpunkt der Bereitstellung des Grundstückes in das städtebauliche ( )
Sondervermögen als Eigenanteil für den Abruf von Finanzhilfen abgesetzt werden.

Zur Übersicht der im Sanierungsvermögen eingebrachten und während der Sanierungstätigkeit

angekauften Grundstücke ist eine Grundstücksübersicht zu führen.

Die einzelnen Bewertungen, Zugänge und Abgänge der Grundstücke sind in der

Grundstücksübersicht dargestellt.

Der Bestand in Höhe von 1.851.343,34 € für unfertige Leistungen und unfertige Erzeugnisse des

städtebaulichen Sondervermögens für privat nutzbare Objekte resultiert aus den bisher

eingebrachten privat nutzbaren Objekten und dem Ankauf von privat nutzbaren Objekten.

Durch den Verkauf von eingebrachten Grundstücken wurde das Umlaufvermögen um 116.697,00€

reduziert.

Die Veränderung zum Vorjahr beträgt 116.697,00 €‚ durch die auch das Eigenkapital entsprechend

reduziert wird.
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Objekt 1 Buchwert Abgang

Burgstraße 4a 3252-41-248
Abschreibung nach Neuvermessung 2 m2 — 11.388,00 € 140,00 €

Arridtstraße 29 - 3252-41-249
Abschreibung nach Neuvermessung 18 m2 18.587,00 € 1.260,00 €

Burgstraße 4a 3252-41-248 11.248,00 € 11.248,00 €

Arndtstraße 29 - 3252-41-249 17.327,00 € 17.327,00€

Arndtstraße 30 - 32 52-41-250 - 253 — 35.026,00 € 35.026,00 €

Brüggstraße 30 - 3252-29-19/1 51.696,00 € 51.696,00 €

116.697,00 €

31.12.2014 31.12.2015

A. 2.1.2 - privat nutzbare Objekte 1.968.040,34 € 1.851.343,34

Öffentlich nutzbare Objekte

Die an öffentlich nutzbaren Objekten durchgeführten Maßnahmen wurden zu Herstellungskosten

bewertet. Die Herstellungskosten in Höhe von 7.296.551,71 € umfassen dabei sämtliche direkt

zurechenbare Kosten, wobei die im Vorjahr gezahlten Verbindlichkeiten ab- und die neuen

Verbindlichkeiten zuzurechnen sind.

Für fertiggestellte Maßnahmen sind Abgänge in Höhe von 15.694.475,45 € zu verzeichnen. Die

Maßnahmen wurden dem Kern ha us[ialt übergeben.

Bei den mit einem * gekennzeichneten Maßnahmen handelt es sich um nachträglich erfasste

Koster, da die Maßnahmen vor 2015 dem Kernhaushalt übergeben wurden.

Gemeinbedarfseinrichtungen - ZWN A5.5 ‚ 2014 Zugang 2015 Abgang 2015

Stadthaus - Objekt_5916*

_____

506.709,20€ 310.736,83 € 702.25867 €

Käthe-Kollwitz-Schule - Objekt 6096

_____

5.156.479,35.869.021,32 € 9.689.715,89€

Stadtarchiv - Objekt 6087

_____

14.22351j 38.567,79 € 0,00 €

______- _______. ____ ________

5.667.4i2iij,,

______

Erschließung - ZWN A4.6 2014 Zugang 2015 Abgang 2015

Bahnhosumfeld - Objekt
5745/5936/5416

________

951.260,06 € 227.341,80 €

_____

0,00 €

Wiesenstraße 3.BA - Objekt 5869 * 1.3038 €

_____O,O0

0,00 €

Hafenstraße - Objekt 6039, 16.895,72€ 13.097,07 €____ 0,00€
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26.624,14 €

114.187,46 €

20.496,49 €

94.483,77€

193.278,07 €

2.115,85€

8.216,31€

27.073,33€

989.032,94€

457.375,27 €

2.000.541,72 €

27.260,21€

294.534,75 €

46.706,25 €

7.7 63,05 €

6.400,00€ 463.775,27 €

— 67.804,30 €2.068.344,

192.184,47 0,00€

294.534,75€

22.2 12,87 €____ 0,00 €

3.064,80 € 0,00 €
__

31.508,17 € 31.508,17 €

_
__0,00

_____

5.302.500,89 €

gesamt: fio 956 563,83€? 348 772,44 € l569447‘5,45€j

r

___
__

- öffentlich nutzbare Objekte 10.956.56

Betriebskosten

31.12.2015

2.610.860,82 €

(D

Bei den Betriebskosten handelt sich um noch nicht weiterberechnete Betriebskosten des Vorjahres
im Zusammenhang mit den privat nutzbaren Grundstücken.

Hier waren Zugänge im Wert von 17.937,51 € und Abgänge im Wert von 26.264,59 € zu
verzeichnen. Grundlage für diesen Wert bildet die Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-

Grundstücke - die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald.

Im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom

30.03.2022 wurde unter Punkt 10 beanstandet, dass die Übernahme der Bestandsveränderungen
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0,00€

297.272,98 €

0,00€

295.703,79 €

_____-

0,00€

— 8.392,39 €

515.029,56€

______

0,00€

3.582,70 €

343.891,83 €

Robert-Blum-Straße - Objekt 6050

Lange Straße 4.BA 1.TBA - Objekt 6060 -

Karl-Marx-Platz - Objekt 6080

________

Lange Straße 4.BA 2.TBA - Objekt_6088 *

Lange Straße 4.BA 3.TBA - Objekt 6089

Wiesenstraße 1.BA— Objekt 6092 *

______

-

Wiesenstraße 2.BA - Objekt 6093 *

Salinenstraße - Objekt 6094

_______

_Mühlentor - Objekt 6056 -_________

[Wallanlagen/Credneranlagen-Objekt

Schießwall - Objekt 6103

______--

Museumshafen - Objekt_6017

______

EFRE Schießwall 2.BA - 16127 *

Bahnhofsbereich_ZOB- Päpke-Platz - 5936

Martin-Luther-Straße - 5974

Blumenkaskarden - 6035

—

0,00€

100.949,74 €

705.500,00 €

0,00€

9.002,57 €

0,00€

351.771,99€ 1.333.182,01 €

nWurthen_- B-Plan 55

________

0,00€

_____-

OOO€F
46.891,57

5.279.151,77 CL 2.130.446,50€



zu den unfertigen Leistungen und Anzahlungen auf Bestellungen aus der Abrechnung des D4
Vermögens fehlerhaft und in einem späteren Jahresabschluss zu korrigieren ist.
Es erfolgte eine Überarbeitung der Verbuchung der Bestandsveränderungen für die Jahre 2012 -

2014 dabei wurden die Bestandsveränderungen wie folgt angepasst:

Eröffnungsbilanz: 60,260,89 € 0,00€

2012 Bestanderhöhung:
Bestandsverminderu ng:
Bestand:

36.565,77 €
17.360,68 €
79.465,98 €

- 36.565,77€
17.360,68 €

17.360,68€
- 36.565,77 €
41.055,80 €

2013 Bestanderhöhung:
Bestandsverminderu ng:
Bestand:

40.330,85 €
-21.708,71€
98.088,12 €

- 33.397,27 €
21.708,71€

28.642,29 €
33.397,27 €
36.300,82 €

2014 Bestanderhöhung:
Besta ndsverrriinderung:
Bestand:

12.670,74€
41.075,01 €
69.683,85 €

9.669,23 €
9.669,23 €

22.339,97 €
31.405,78 €
27.235,01 €

2015 Bestanderhöhung:
Bestandsverminderurig:
Bestand:

17.937,51€
- 26.264,59 €

18.907,93 €

A. 2.1.2 - Betriebskosten 1 69.683,85€

31.12.2014 31.12.2015

__i

Zusammensetzung des Bilanzpostens unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen:

T
Bestandsveranderung 2015

1
--_-- -i

1.851.343,34 €

1.806.946,75 €

44.396,59 €

-- z

IST Korrektur Bestand

- A. 2.1.2 2014

1 privatisierungsfahige Objekte 1968 040,34€

ngebrachteGrundstücke 1.923.643,75€

Zugang - — 0,00€

Abgang 11669700€

angekaufte Grundstücke 44.396,59 €

Zugang - 0,00€

Abgang 0,00€
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Zugang

- Gemeinbedarfseinrichtungen

• Straßen, Wege, Plätze

Abgang

- Gemeinbedarfseinrichtungen

- Straßen, Wege, Plätze

5.218.325,94 €

2.130.446,50 €

-10.391.974,56 €

-5.302.500,89 €

A. 2.1.2 2014 Bestandsveränderung 2015

2. Maßnahmen öff. nutzb.Objekte 10.956.563,83 € 2.610.860,82 €

3. Betriebskosten 69.683,85 € 18.907,93 €

Zugang -47.489,01 €

Abgang -3.286,91 €

12.994.288,02 € -8.513.175,93 € 4.481.112,09 €

A. 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Einzeirisiken und ein allgemeines Kreditrisiko waren nicht erkennbar und somit nicht zu

berücksichtigen.

In 2015 bestanden öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 180.629,97 €. Die Forderungen

resultieren aus der Forderung von Rückerstattungen zu viel gezahlter Zuschüsse für private

Modernisierungsmaßnahmen;

So wurde nach Abrechnung von 2 privaten Maßnahmen eine Überzahlung an Fördermitteln

festgestellt, die den Eigentümern in Rechnung gestellt, aber als offene Posten ins Folgejahr

übertragen werden mussten:

Modernisierung Steinbeckerstraße 21

Modernisierung Martin-Luther-Str. 4
116.800,00 €

50.032,17 €

Weitere 13.797,80 € resultieren aus Kasseneinnahmeresten aus der Einzahlung von Dritten für

öffentlich nutzbare Objekte und einem Ausgleichsbetrag.

A. 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich ( )
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31. 12.2014 31.12.2015

A. 2.2.1 Öffentlich rechtliche 86.326,32 € 180.629,97
Forderungen

A. 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich seit 2015 folgendermaßen entwickelt:

Bestand 2014 zu-/Abgang 2015 Bestand 2015

Darlehensforderungen 129.400,27 € 340.408,62 € 444.423,96 €

Darlehensforderung
gegen Sanierungsträger 15.605,54 € 0,00 € 15.605,54 €
(Bankbestand)

Erbbauzins 500,00€ -3.415,25€ -2.915,25€

Erbbauzns gegen
Sanierungsträger 493,30 € 0,00 € 493,30 €
(Bankbestand)
Forderung gegen
Sanierungsträger
(Bankbestand) - 1.460,03 € 0,00 € 1,460,03 €
Rückerstattung FÖMi
von Privat
Nutzujsentschädigung 55.000,00 € 0,00€ 55.000,00 €
B-Plan 55
Forderung gegen —

Sanierungsträger
(Bankbestand) - Zinsen 648,65 € 0,00 € 648,65 €
für 01/2012 -
07/2013
Zinsen aus Stundungen 0,00 € 40000 € 400,00 €
und_Verrentung
Zinsen aus Darlehen an

13.598,52 € 28.400,18 € 41.998,70 €
Privatpersonen
‘erungen gegen den
sonstigen privaten 31.939,23 € 321,26 € 32.260,49 €
Bere ich

248.645,54 € 340.729,88 € 589.375,42

Bei den Darlehensforderungen handelt es sich um Forderungen aus den unter 1.3.9 „Sonstige

Ausleihungen“ dargestellten Darlehen für Modernisierungsmaßnahmen an privat nutzbaren

Objekten. Von den hohen Forderungen sind 77.920,96 € den Jahren bis 2014 zuzurechnen und

366.503,00€ dem Jahr 2015. Diese Forderungen sind maßgeblich bestimmt durch die Beantragung

der vollständigen Ablösung von zwei Darlehen in 2015. Die Sollstellung erfolgte in Höhe von

insgesamt 327.644,65 €. Die [inzahlung wurde in 2016 getätigt. Somit sind den regulären

Darlehenstilgungen Forderungen in Höhe von 38.858,35 € zuzurechnen.
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Bei den Erbbauzinsen kam es zu einer Überzahlung von 2915,25 €‚ die dem Erbbauzins in 2016

zugerechnet wird.

Die Forderung einer Nutzungsentschädigung für den B-Plan 55 aus 2013 resultiert aus der in 2012

erfolgten Rückabwicklung des Kaufvertrages zum Areal des B-Plans 55. Die tatsächliche

Werthaltigkeit der Forderung wird auf dem Rechtsweg geklärt.

Die in 2012 über den Rechtsweg eröffneten Forderungen gegen den bis zum Jahr 2012 tätigen

Sanierungsträger beinhalten sämtliche Zuflüsse einschließlich der Zinsen bis zum 31.07.2013.

Nicht berücksichtigt sind jedoch die Kontoführungsgebühren und die Steuern.

Die Zinsforderungen aus Darlehen an Privatpersonen sind in 2015 um 28.400,18€ gestiegen. Diese

Forderung resultiert aus der sich durch die Beantragung der vollständigen Ablösung eines Darlehens

ergebenen Zinsforderung. Es handelt sich hier um das einzige Darlehen, für das im Darlehensvertrag

ei ne Verzinsung festgeschrieben wurde.

A. 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Es handelt sich um einen Kasseneinnahmerest für die Erstattung eines Stromguthabens.

()
A. 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände,

Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähige kommunale Stiftungen

Entsprechend des vorläufigen Abrechnungsergebnisses für die Maßnahme Umgestaltung

Wiesenstraße 2.BA wurde in 2014 eine Forderung in Höhe von 282.422,08 € gegen das

Abwasserwerk Greifswald aufgemacht. Die Forderung wurde mit 270.000,00 € beglichen. Die

restliche Summe bleibt bis zur Feststellung des Abrechnungsergebnisses durch das

Landesförderinstitut M.V als offene Forderung bestehen.

Durch Hauptausschussbeschluss HA-68/15 vom 14.09.2015 wurde die Eilentscheidung des

Oberbürgermeisters zur außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 375.000,00 € für eine

vorübergehende Mittelumschichtung vom Städtebaulichen Sondervermögen 161 an das

Städtebauliche Sondervermögen 162 „SOS - Fleischervorstadt‘ bestätigt. Die Mittelumschichtung

war erforderlich, da das Landesförderinstitut M-V die getätigten Mittelabrufe nicht auszahlen konnte

und somit trotz ausreichender Planansätze die liquiden Mittel für die Zahlung der vorliegenden

Rechnungen nicht ausreichten. Der Grund hierfür lag laut Schreiben des Landesförderinstitutes vom
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19.08.2015 in der vorübergehenden Einstellung der Zahlungen durch den Bund. Die Rückerstattung

der Mittel vom Städtebaulichen Sondervermögen 162 an 161 erfolgte noch in 2015, so dass die

Mittelumschichtung keine jahresübergreifenden Auswirkungen auf den Haushalt der beiden

Sondervermögen hatte.

A. 2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich

__

B201i

KassistLZ
325679€

Mittel Wallanlagen

_________

Sonstige Einnahmen -

Rückzahlung zu viel 48.878,60 €

gezahlter Zuschüsse —

______

Kfz-Einstellplätze 5.317,44 €

Erstattungveuer
vom Einkommen und 615,58
Ertrag

_______

Vorteilsausgleich -24.000,00 €

LZ

________
___

Die Forderungen aus der Eröffnungsbilanz in Höhe von 5.317,44 € wurde in 2014 noch nicht

ausgeglichen. 615,58 € resultieren aus der noch nicht erstatteten Kapitalertragssteuer und dem

Solidaritätszuschlag aus den Jahren 2012 . 2014. Eine Aufschlüsselung der einzelnen Beträge

wurde von der Stabsstelle Stadtsanierung erstellt und ist in den Zwischenabrechnung zum Zeitpunkt:

31.12.2012, 2013 und 2014 - Anlage 16.1 unter der Objektnummer 9999 - Kosten der Abwicklung

- zu finden. Des Weiteren wurden hier die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag aus den

Kaufverträgen Steinstraße 1 und Burgstraße 11 zum Soll gestellt. Diese Forderungen hätten

entsprechend des Prüfberichtes des Rechnungsprüfungsamtes aus 2013 auf dem Forderungskonto

1798 „Zinsabschlagssteuer in der Bila nzposition 2.2.7 „Sonstige Vermögensgegenstä nde‘

dargestellt werden müssen. Durch zeitliche Überschneidungen bei der Aufstellung der

Jahresabschlüsse ist die Korrektur noch nicht erfolgt, wird aber im Jahresabschluss 2016

eingearbeitet.

Unter den „Sonstigen Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen‘ wurden -24.000,00 € gebucht. Die

Mittel wurden in 2014 im SSV 161 eingezahlt und entsprechend der Mittelverwendungweitergeleitet

an die Städtebaulichen Sondervermögen 194 und 193. Die Auszahlung ist in 2015 erfolgt.

Bei den restlichen Forderungen handelt es sich um Kasseneinnahmereste.

Alle Forderungen sind zu Nominalwerten bilanziert worden. Wertberichtigungen waren nicht

erforderlich.

Zu-/Abgang 2015

-3.256,79 €

-43.765,68 €

0,00€

Bestand 20iJ

5.112,92 €

37,92€ 653,50€

24.797,02€

_____

797,02€

-22.187,53€ 11.88ii.
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31.12.2014 31.12.2015

A.2.2.6- Forderungen gegen den
34.068,41 € 11.880,88 €

sonstigen öffentlichen Bereich

A. 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Sonstigen Vermögensgegenstände ergeben sich aus den bereits in der Eröffnungsbilanz
dargestellten Zinsforderungen aus Darlehen.

Des Weiteren wird die in 2012 eröffnete Forderung gegen den bis zum Jahr 2012 tätigen
Sanierungsträger für den nicht an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ausgereichten
Bankbestand des Treuhandkontos in Höhe von 376.567,38 € hier als offene Forderung geführt.

Der Bestand hat sich um 24,08 € erhöht, die Buchung resultiert aus einer Korrektur der
Quartaisbuchungen des Verwalters des D4-Vermögens.

Hier hätte die unter 2.2.6 „Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich“ ausgewiesene
Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag aus den Kaufverträgen Steinstraße 1 und Burgstraße
11 dargestellt werden müssen. Durch zeitliche Überschneidungen bei der Aufstellung der
Jahresabschlüsse ist die Korrektur noch nicht erfolgt, wird aber im Jahresabschluss 2016
eingearbeitet.

31.12.2014 31.12.2015

A.2.2.7- Sonstige 1
1 Vermögensgegenstände 1

376.567,38€ 376.591,46€

A. 2.4. Liquide Mittel (
Die Summe der liquiden Mittel entspricht einerseits dem Bestand, der in der Zwischenabrechnung
2015 in der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben als Stand des Soridervermögens für
die Bewirtschaftung des Städtebaulichen Sondervermögens zum 31.12.2015 ausgewiesen ist.
Dieser beträgt zum Bilanzstichtag 7.683.062,36 €. Zum anderen flieBt der Bestand des Kontos der
WVG mbH als Verwalter der D4.Grundstücke in die liquiden Mittel ein. Diese betrugen zum

3 1.12.2015 5.289,05 €.

Die liquiden Mittel wurden von beiden Konten durch Kontoauszug zum 31.12.2015 nachgewiesen.
Sie wurden zum Nominalwert angesetzt.
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31.12.2014 31.12.2015

A. 2.4 - Kassenbestand

Konto WVG mbH 30.322,07 € 5.289,05 €

konto UHGW 5.504.565,35 € 7.683.062,36 €

5.534.887,42 € 7.688.351,41 €

Die Bilanzsumme im Aktiva beträgt 18.183.707,79 €.
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Passiva

P. 1 Eigenkapital

P. 1.1. Kapitalrücklage

Die unter A2.1.2 ausgewiesenen privat nutzbaren Grundstücke werden bei der Erfassung

unterschieden in Grundstücke, die von der Gemeinde in das Sondervermögen entsprechend der

Städtebauförderrichtlinie M-V eingebracht wurden und die aus Mitteln der Städtebauförderung

angekauften Grundstücke. Die angekauften Grundstücke werden unter den Sonstigen Sonderposten

für Bund, Land und Gemeinde abgebildet. Die eingebrachten privat nutzbaren Grundstücke sind unter

der Kapitalrücklage zu führen. Der Veräußerungserlös steht dem Sondervermögen zur vorrangigen

Deckung der Gesamtmaßnahrne zur Verfügung. Er kann aber in Höhe des Einbringungswertes als

Eigenanteil für den Abruf von Finanzhilfen eingesetzt werden. Der Einsatz der Mittel ist bis 4 Jahre

nach Eingang des Verkaufserlöses möglich, danach fließen die Mittel in die allgemeine Deckung.

Aus diesem Grund werden die anrechnungsfähigen Kosten aus den Verkaufserlösen bis zur Nutzung

als Eigenanteil der Gemeinde für den Mittelabruf unter P410 als Verbindlichkeit für Lieferungen und

Leistungen gegenüber der Gemeinde verbucht.

Die korrekte Anrechnung der Verkaufserlöse und Entwicklung der Mittelinanspruchnahme für den

Eigenanteil der Gemeinde werden in der Stabsstelle Stadtsanierung (Anlage 16.9 als Anlage zum

Zwischenverwendungsnachweis) geführt.

Im Jahr 2015 kam es zu einer Reduzierung der Kapitalrücklage um 116.697,00 € auf 1.806.946,75

€. Die Veränderung erfolgte aufgrund nachfolgender Abgänge des D4-Vermögens (siehe auch Aktiva

2.1.2) durch Verkauf und Neuvermessung:

Burgstraße 4a - 3252-41-248

Abschreibung nach Neuvermessung 2 m2 14000 €

Arndtstraße 29 - 3252-41-249 C
Abschreibung nach Neuvermessung 18 m2 1.260,00 €

Burgstraße 4a - 3252-41-248 11.248,00 €

Arndtstraße 29 - 3252-41-249 17.327,00 €

Arndtstraße 30 - 3252-41-250 - 253 35.026,00 €

Brüggstraße 30 - 32 52-29-19/1 5 1.696.00 €

116.697,00 €
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P. 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Am Bilanzstichtag wurde ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt.

P. 2 Sonderposten

P.2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

P.2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Der Sonderposten zum Anlagevermögen entspricht dem Wert des AnLagevermögens, welches sich aus

den Zuwendungen, Finanzanlagen und Darlehen errechnet, zuzüglich der sich aus den Posten

ergebenden offenen Forderungen.

Die Entwicklung der Sonderposten stellt sich folgendermaßen dar:

2014 Zuschüsse Darlehen gesamt

-263.961,62 €

2.450.631,78 €

Bund 285.173,67 € 1.398.623,86 € 1.786.901,34 €

Land 425.659,56 € 2.155.302,12 € 2.580.961,68 €

Gemeinde 220.222,52 € 1.091.121,69 € 1.311.344,21€

Gesamt 931.055.75 € 4.645.047.67 € 5.576.103.42 €

Bund 285.173,67€ 1.398.623,86€

2015 Zuschüsse Darlehen gesamt

1.786.901,34 €

Zugang 2015 92.788,26 € 0,00 €

Abgang 2015 -89.501,69 € -82.253,02 € -171.754,71€

92.788,26 €

288.460,24 € 1.316.370,84 € 1.604.831,08 €

Abgang 2015

Land 425.659,56 € 2.155.302,12 € 2.748.791,37 €

Zugang 2015 133.63172 € 0,00 € 133.631,72€

-137.208,37 €

422.082,91 €

-126.753,25 €

2.028.548,87 €
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2014 Zuschüsse Darlehen gesamt

Gemeinde 220.222,52 € 1.091.121,69 € 1.391.469,13 €

Zugang 2015 70.407,47 € 000 € 70.407,47 €

Abgang 2015 -69.721,18 € -64.168,53 € -133.890,01 €

220.908,81 € 1.026.952,86 € 1.247.861,67 €

Gesamt: 931.451,96 € 4.371.872.57 € 5.303.324,53 €

Investive Zuschüsse mit Zweckbindung

(siehe auch 1.1.2 Geleistete Zuwendungen)

Die Zuschreibungen zu den Sonderposten erfolgten für die in 2015 ausgereichten Zuwendungen im /
Finanzierungsverhältnis 2015.

Von den Abschreibungen erfolgte die Aufteilung entsprechend dem Zeitpunkt der Fertigstellung der

Baumaßnahme. So wurden alle Objekte die vor 2012 fertiggestellt waren im Finanzierungsverhältnis

der Eröffnungsbilanz von Bund, Land und Gemeinde in Höhe von 268.632,85 € abgeschrieben.

Weitere Abschreibungen in Höhe von 10.64316 € erfolgten im Finanzierungsverhältnis von 2013,

2.195,00 € im Finanzierungsverhältnis 2014 und 14.960,23 € im Finanzierungsverhältnis 2015, da

die Fertigstellung in den entsprechenden Jahren erfolgt ist.

Aktiva Passiva

A 1.1.2 01210 442.966,46 € P 2.1.1 23141 288.460,24€

A 1.1.5 01910 488.485,50 € 23142 422.082,91 €

23143 220.908,41 €

P 4.5 35500 0,00 €

931.451,96 € 931.451,96 €

Darlehen

Die Darlehen sind im Anlagevermögen unter den Finanzanlagen - Sonstige Ausleihungen - in einer

Höhe von 3.911.843,07 € dargestellt.

Es erfolgten keine Zuschreibungen zu den Darlehen.

Bei der Berechnung der Soncierposten ist zu berücksichtigen, dass auch die in den Ausleihungen nicht

mehr erfassten offenen Forderungen bis zur Begleichung der Forderung in den Sonderposten

verbleiben.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgte über die tatsächlichen Zahlungseingänge in Höhe von

273.175,10 €. Das Finanzierungsverhältnis bezieht sich auf die Eröffnungsbilanz, da die

Zuschreibung der Darlehen ebenfalls auf die EröffnungsbiLanz zurückzuführen ist.
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Da aus der Tilgung von Darlehen keine Aufwendungen resultieren, können aus der Abnahme der
korrespondierenden Sonderposten auch keine Erträge entstehen. Durch die Tilgung werden

ursprünglich investiv gebundene Mittel wieder freigesetzt und stehen damit zusätzlich zu den

Fördermitteln zur Verfügung. Dem entsprechend wurden die Tilgungsleistungen den Anzahlungen auf

Sonderposten zur weiteren Verwendung zugefüh rt.

Aktiva Passiva

A 1.3.9 13722 3.911.843,07 € P2.1.1 23141 1.316.370,84 €

A 2.2.2 16500 444.423,96 € 23142 2.028.548,87 €

P. 2.4

15.605,54 €

4.371.872,57 €

Sonstige Sonderposten

23143 1.026.952,86 €

4.371.872,57 €

Die Sonstigen Sonderposten enthalten Zuwendungen von Bund, Land und Gemeinde für privat
nutzbare Objekte trnd von Bund und Land für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten.

Privat nutzbare Objekte:

Die Fortschreibung der Sonderposten auf Bund, Land und Gemeinde erfolgt entsprechend dem

Finanzierungsverhältnis zwischen Bund, Land und Gemeinde.

Um eine korrekte Auflösung der Sonderposten zu erreichen, werden für die Abgänge die gleichen
Finanzierungsschlüssel genutzt, wie der ursprünglichen Finanzierungsschlüssel beim Zugang.

Für die Neuzugänge wird der fortgeschriebene Finanzierungsschlüssel aus 2015 angewendet.

Es erfolgten keine An- und Verkäufe von privat nutzbaren Objekten, die ursprünglich durch

Fördermittel erworben wurden.

Bund:
Land:
Gemeinde:

31,26 %
45,02 %
23,72 %
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Öffentlich nutzbare Objekte

Der Wert der Sonderposten für Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten entspricht dem mi
Urnlaufvermögen ausgewiesenen Wert der Investitionen an öffentlich nutzbaren Objekten, abzüglich

der vorhandenen Verbindlichkeiten.

Die Entwicklung der Kosten für die Einzelmafnahmen und AufteHung auf die Sonderposten sind der

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Die bereits in den Vorjahren an den Kernhaushalt übergebenen Maßnahmen sind als Nachtrag

ausgewiesen.

( N
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Der Gemeindeanteil wird nicht unter dem Sonstigen Sonderposten, sondern unter den

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich unter P.4.10 dargestellt.

Die Fortschreibung der Sonderposten für die im Bau befindlichen öffentlich nutzbaren Objekte erfolgt

entsprechend Finanzierungsverhältnis zwischen Bund, Land und Gemeinde. Es ergibt sich aus den

bis 31.12.2015 tatsächlich eingegangenen Zuwendungen unter Berücksichtigung der jährlich

fortgeschriebenen Fördersätze

Bund: 31,26 %
Land: 45,02%
Gemeinde: 23,72 %.

Bei der Berechnung der Sonderposten ist zu berücksichtigen, dass die Verbindlichkeiten aus

Vorjahren den Sonderposten zugerechnet und neue Verbindlichkeiten in den Sonderposten nicht

berücksichtigt werden dürfen. Zusätzliche Eigenanteile und nicht förderfähige Kosten verbleiben bei

em Anteil der Gemeinde.

Die Differenzen zwischen dem Umlaufvermögen und den Sonstigen Sonderposten ergeben sich

entweder aus den vorhandenen Verbindlichkeiten oder aus Überzahlungen von zusätzlichen

Eigenanteilen der Gemeinde.

Ursprünglich wurde die Investition für die Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung Stadthaus - Objekt

5916 -aufgrund des lnvestitionsvolumens separat betrachtet. Die Einzelbewilligung der Maßnahme

„Stadthaus“ durch das Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg

Vorpommern erfolgte am 02.04.2008, Am 17.09.2009 wurde durch das Innenministerium M-V der

Bewilligungsbescheid Nr. 80/09 erlassen, worin der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine

Sonderbedarfszuweisung zur Förderung des zusätzlichen Eigenanteils für das Stadthaus in Höhe von

1.000.000,00 Euro bewilligt wurde. Auf die darin zu Grunde gelegte Finanzierung wurde die

Berechnung des Sonderpostens für das Stadthaus abgestellt. Das Stadthaus wurde in .2014 dem

Kernhaushalt übergeben. Der Sonderposten wurde vollständig aufgelöst. Die sich in den Folgejahren

ergebenden Zahlungen werden mit dem Finanzierungsschlüssel des laufenden Jahres berechnet.

Neben dem Stadthaus wurden weitere Maßnahmen bereits vor 2015 dem Kernhaushalt übergeben,

müssen aber wegen der gegebenenfalls nachträglich anfallende Rechnungen, Verbindlichkeiten aus

dem Vorjahr und Sicherheitseinbehalte weiter berücksichtigt werden. Verbindlichkeiten sind

grundsätzlich nur im Umlaufvermögen, nicht aber in den Sonderposten zu berücksichtigen.

Bei im Bau befindlichen Anlagen werden durch alle anfallenden Rechnungen und Verbindlichkeiten

die im laufenden Jahr zur Auszahlung gelangt sind, in gleicher Höhe die Sonstigen Sonderposten

über die Anzahlungauf Sonderposten erhöht. Bei Übergabe an den Kernhaushalt werden diese dann

ertragswirksam aufgelöst. Bei den bereits in Vorjahren an den Kernhaushalt übergebenen

Maßnahmen, wurde diese Vorgehensweise etwas vereinfacht und der Ertrag direkt über die

Anzahlung auf Sonderposten generiert. Dabei wurden die Sonderposten „Zuwendungen für

Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten“ von Bund und Land und die „Erhaltenen

Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten“ nicht

mehr angesprochen.

Des Weiteren wurden nachträglich zusätzliche Eigenanteile oder nicht förderfähige Kosten vom

Kernhaushalt für bereits fertiggestellte Maßnahmen an das Sondervermögen ausgereicht oder es

sind EU-Fördermittel nach Fertigstellung der Maßnahme im Sondervermögen eingegangen. In diesen

Fällen erfolgte die Einzahlung auf den entsprechenden Sonderposten und das sofortiges

Durchreichen an den Ergebnishaushalt. Hier ist zu berücksichtigen, dass sich das Ergebnis des
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Vorjahres zugunsten der jeweiligen Einzahlung verschieben kann und somit die Erträge für EU, Bund,

Land und Gemeinde entsprechend angepasst werden müssen.

Der auf dem Sonderposten von Dritten verbliebene Anteil in Höhe von 12.422,08 € resultiert aus

einer Forderung gegen das Abwasserwerk Greifswald in Höhe von 282.422,08€ aus dem Jahr 2014,

wovon nur 270.000,00 € beglichen wurden. 12.422,08 € verbleiben bis zur Klärung als offene

Forderung auf dem Sonderposten.

Anzahlungen auf Sonstigen Sonderoosten Bund (23982000):

31.12.2014

(

JA-Saldovortrag 2.926.787,29 €

Ausgleich ER nach Korrekturbuchungen WVG - 2013 -7.146,39 €

ÄiJösung SOPO Darlehen nach FInV EÖB unter Ausschluss der 82.253,02 €
Ergebnisrechnung

Ausgleich ER nach Korrekturbuchungen WVG - 2012 -11.703,58 €

Ausgleich Ergebnisrechnung nach Korrekturbuchungen 2014 6.045,20 €

Zuführung KAG-Beräge, Platz am NDR Fertigstellung vor 2012, daher 344 67 €
an Anz. auf SOPO im FinV EÖB
Zuführung KAG-Beiträge, Ausbau Knopfstraße Fertigstellung vor 2012, 34 671 50 €
daher an Anz. auf SOPO im FinV EÖB

Zugang öffentlich nutzbare Objekte -892.627,25 €

Abgang öffentlich nutzbare Objekte 386.587,85 €

Zugang Zuwendungen 2015 -92.788,26 €

Ausgleich Lrgebnishaushalt 2015 -358.053,21 €

Korrektur Ausgleich Ergebnishaushalt 2015 16.324,20 €

3 1.12.2015 -
2.090.695,04 €

‘,nzahlungen auf Sonstigen Sonderposten Land (23983000):

31.12.2014

JA-Saldovortrag 1.969.396,38 €

Ausgleich ER nach Korrekturbuchungen WVG - 2013 -10.629,58 €

Auflösung SOPO Darlehen nach FinV EÖB unter Ausschluss der 126.753,25 €
Ergebnisrechnung

Ausgleich ER nach Korrekturbuchungen WVG - 2012 -17.653,32 €

Ausgleich Ergebnisrechnung nach Korrekturbuchurigen 2014 8.706,17 €

‘Zuführung KAG-Beiträge, Platz am NDR Fertigstellung vor 2012, daher
531 14 €

an Anz. auf SOPO im FinV EÖB
Zuführung KAG-Beiträge, Ausbau knopfstraße Fertigstellung vor 2012,

53 429 34 €
daher an Anz. auf SOPO im FinV EÖB

Zugang öffentlich nutzbare Objekte -1.285.543,15 €
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Abgang öffentlich nutzbare Objekte 557.477,62 €

Zugang Zuwendungen 2015 -133.631,72 €

Ausgleich Ergebnishaushaft 2015 -515.660,77 €

Korrektur Ausgleich Ergebnishaushalt 2015 23.509,77 €

31.12.2015 776.685,13 €

Anzahlungen auf Sonstigen Sonderposten Gemeinde (23985000):

31.12.2014

JA-Saldovortrag 153.644,88 €

Ausgleich ER nach Korrekturbuchungen WVG - 2013 -5.601,15 €

Auflösung SOPO Darlehen nach FinV EOB unter Ausschluss der 64.168,83 €
Ergebnisrechnung

Ausgleich ER nach Korrekturbuchungen WVG - 2012 -9.053,28 €

Ausgleich Ergebnisrechnung nach Korrekturbuchungen 2014 4.587,09 €

Zuführung KAG-Beiträge, Platz am NDR Fertigstellung vor 2012, daher 268,89 €
an Anz. auf SOPO im FinV EÖB
Zuführung KAG-Beiträge, Ausbau Knopfstraße Fertigstellung vor 2012, 27.048,60€
daher an Anz. auf SOPO im FinV EÖB

Zugang öffentlich nutzbare Objekte 539.953,81 €

Abgang öffentlich nutzbare Objekte 3.099.814,73 €

Zugang Zuwendungen 2015 -70.407,47€

Stellplatzablöse 35.437,38 €

Ausgleich Ergebnishaushalt 2015 -271.689,77 €

Korrektur Ausgleich Ergebnishaushalt 2015 12.386,76 €

31.12.2015 3.580.559,30 €

T 31.12.2014 31.12.2015

vom Bund - Sonderposten 04-Vermögen 13.367,82 € 13.367,82 €

vom Land - Sonderposten D4-Vermögen 20.600,02 € 20.600,02 €

von der Gemeinde - Sonderposten D4-Vermögen 10.428,75 € 10.428,75 €

Sonstiger Sonderposten EU für Maßnahmen an
3.256, 79 € 0,00 €

öffentlich nutzbaren Objekte
Sonstiger Sonderposten Bund für Maßnahmen —

1.623.670,67 € 393.752,99 €
an öffentlich nutzbaren Objekte
SonstiSonderposten Land für Maßnahmen 2.359.642,62 € 577.043,20 €
an öffentlich nutzbaren Objekt
Sonstiger Sonderposten Dritte für Maßnahmen 12.422,08 € 12.422,08 €
an öffentlich nutzbaren Objekt
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Anzahlungen auf sonstigen Sonderposten Bund 2.926.787,29 € 2.090.695,04 €

Anzahlungen auf sonstigen Sonderposten Land 1.969.396,38 € 776.685,13 €

Anzahlungen auf sonstigen Sonderposten
153.644,88 € 3.580.559,30 €

Gemeinde

P.2.4 - Sonstige Sonderposten 9.093.217,30€ 7.475.554,33 €

P. 3 Rückstellungen

Vom Grundsatz werden über die Städtebaulichen Sondervermögen die Vorhaben realisiert, die mit

dem jeweils zuständigen Ministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern abgestimmt worden

sind und bei denen der Einsatz von Städtebaufördermitteln beschieden wurde. Entsprechend den

jährlichen Verwaltungsvereinbaru ngen zwischen Bund und Ländern, den jährlichen

Zuwendungsbescheiden und den Städtebauförderrichtlinien M-V sind die Mittel innerhalb eines

bestimmten Zeitraumes zweckgerecht zu verausgaben und auch gegenüber dem Fördermittelgeber

abzurechnen. Diese Frist beträgt max. 1 Jahr nach der Abnahme der Innutzungnahrne der fertig

gestellten baulichen Anlage. In dieser Frist sind alle tatsächlich erbrachten und bezahlten Leistungen

abzurechnen.

Rückstellungen sind für strittige, eventuell noch zu zahlende, Beträge zu bilden, deren Zahlungsziel

nicht feststeht, da diese meistens im Rahmen von gerichtlichen Auseinandersetzungen ermittelt

werden. Nach Fertigstellung der öffentlich nutzbaren Objekte werden diese in den Kernhaushalt

übergeben und der Sonderposten dazu wird im Sondervermögen aufgelöst.

Weitere Auszahlungen für diese Maßnahmen können nach der Abrechnung nur noch aus dem

Kernhaushalt geleistet werden, wo auch die Rückstellungen gebildet werden müssen.

P. 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rechnungsbetrag angesetzt. Die genaue Entwicklung der

Verbindlichkeiten ist der „Verbindlichkeitenübersichr in der Anlage zu entnehmen.

Es ist zu ersehen, dass nicht alle Verbindlichkeiten korrekt ihrer eigentlichen Restlaufzeit

entsprechend den kurz- oder langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet wurden. Perspektivisch wird

hier eine Korrektur vorgenommen.

P. 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung

Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen resultieren aus Vorausleistungen im Rahmen der

Verwaltung der privat nutzbaren Grundstücke. Der Wert der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung

verringerte sich im Vergleich zum Jahr 2014 um 12.573,77 € und beträgt 19.098,07 €.
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Grundlage für diesen Wert bildet die Betriebskostenabrechnung des Verwalters der 0.4-Grundstücke

- die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald.

P. 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2014 31.12.2015

Verbindlichkeiten gegenüber dem
2.637.145,23 € 1.100.511,39 €

privaten Bereich (35500000)
Verbindlichkeiten gegenüber dem
privaten Bereich -Trägervergütung 409.260,03 € 409.260,03 €
(35511000)

Sicherheitseinbehalte (35512000) 26.298,73 € 38.513,95 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen gegen den sonstigen privaten 4.858,51 € 2.722,88 €

Bereich (35591000)

3.077.562,50 € 1.551.008,25 €

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich vorwiegend um

Kassenausgabereste aus den investiven Aufwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren

Objekten. Eine Verbindlichkeit aus den Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öffentlich

nutzbare Objekte in Höhe von 46.891,57 €‚ betrifft eine Ordnungsmaßnahme - Altlastensanierung

Hafenstraße im Rahmen der Beräumung der Fläche B-Plan 55. Die Umbuchung auf das korrekte

Sachkonto wird im Jahr 2016 nachträglich erfolgen.

Weiterhin sind hier die offenen Trägervergütungen gegenüber dem ehemaligen Sanierungsträger

dargestellt. Diese Verbindlichkeiten betragen unverändert 409.260,03 €.

Sicherheitseinbehalte für laufende Baumaßnahmen bestehen in Höhe von 38513,95 €. Aufgrund

einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 werden ab 2016 alle Sicherheitseinbehalte unter investiver

Auszahlung verbucht und so getan, als ob die Maßnahme bezahlt wurde. Gleichzeitig erfolgt die

Einzahlung unter durchlaufenden Geldern und wird dort so lange auf dem Verbindlichkeitenkonto für

durchlaufende Gelder verwahrt bis die tatsächliche Auszahlung unter den durchlaufenden Geldern

erfolgt. Aus diesem Grund erfolgte eine Umbuchung aller nach 2016 auszuzahlenden

Sicherheitseinbehalte, so dass das Sachkonto in 2016 keinen Bestand mehr aufweisen wird.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich

resultieren aus der Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-Grundstücke - die

Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald.
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P. 4.7 Verbind‘ichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren aus offenen Posten aus

den investiven Aufwendungen für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten. Es handelt sich

hier um Überzahlungen von Rechnungen für Baustrom in Höhe von -304,79 €‚ nicht beglichene

Ausgabeabsetzungen für Baustrom in Höhe von -5,89 € und Verbindlichkeiten für Baustrom in

Höhe von 66,15 €. Es entsteht hier somit eine negative Verbindlichkeit in Höhe von 244,53 €.

Entsprechend Punkt 33.4 der Verwaltungsvorschrift zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und

Gemeindekassenverorcinung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppW M-V) in der Fassung vom

26.11.2020 zu § 47 hätte eine Umbuchung dieser negativen Verbindlichkeit in die Forderungen

vorgenommen werden müssen, da durch die negativen Verbindlichkeit die entsprechende

Bilanzposition insgesamt negativ wird. In den nachfolgenden Jahresabschlüssen wird dieser

Regelung vollumfänglich Rechnung getragen.

P. 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Öffentlich nutzbare Obiekte

Hier wird der Gemeindeanteil der unter P.2.4 erläuterten Sonstigen Sonderposten für öffentlich

nutzbare Objekte dargestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen erfolgte eine Umbuchung

des Kontobestandes aus der 34431.00000 an die 34431.0007, da das hinterlegte Finanzkonto

nicht den Vorgaben entsprach.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber

Kassena usga bereste.

dem öffentlichen Bereich handelt es sich um

__
____--

31.12.2015

89,80€

Öffentlich nutzbare Objekte

()

Genen über dem öffentlichen Bereich

13i.12.2015

944.971,29€

gegenüber dem öffentlichen Bereich

31.12.2014

1.253,80 €
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Gegen über Gemeinden und Gemeindeverbänden

Gemei ncleanteil für rnöl ichen Komplementärpnteil aus Verkaufserlösen

Die Anrechnung als möglicher Komplementäranteil erfolgt nach Verkauf des vom Kernhaushalt in

das Sondervermögen eingebrachten D.4-Vermögens in Höhe des Einbringungswertes. Der

Einbringungswert wird in der Stabsstelle Stadtsanierung nach förderrechtlichen Maßstäben

festgelegt. In dem Fall, dass der Einbringungswert den Bilanzwert überschreitet, erfolgt eine

Erhöhung des Bilanzwertes und der Kapitairücklage für d.4-Grundstücke bis zur Höhe des

Einbringungswertes und die Übertragung als möglicher Komplementäranteil in voller Höhe des

Ei nbringungswertes.

Nachfolgende D4 - Grundstücke wurden durch Veräußerung in Abgang gestellt und der Erlös in

Höhe des Einbringungswertes hier verbucht:

31.12.2014 12.033,57 €

Burgstraße 4a - 3252-41-248 72.000,00 €

Arndtstraße 29 - 3252-41-249 144.000,00 €

Arndtstraße 30- 3252-41-250 120.000,00 €

Arndtstraße 30 - 3252-41-251 1.600,00 €

Arndtstraße 30 - 3252-41-252 7.478,00 €

Arndtstraße 30 - 3252-41-253 10.800,00 €

Brüggstraße 30 - 3252-29-19/1 161.416,96 €

31.12.2015 529.328,53 €

31.12.2014 31.12.2015

gegenüber Gemeinden und 12.033,57 € 529.328,53 €
Gemeindeverbanden

Sonstige Verbindlichkeiten

Gesamt:

P. 4.11

Die sonstigen Verbindlichkeiten resultieren aus den hier neu verbuchten Sicherheitseinbehalten

(Erläuterung unter P.4.5 — Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen), ungeklärten

Zahlungseingängen und den Sonstigen Verbindlichkeiten.

Der Bestand der Sicherheitseinbehalte hat sich aus den laufenden Baumaßnahmen heraus hier um

64.453,51 € auf 88.686,86 € erhöht. Darunter erfolgte in 2022 die Nachbuchung eines

Sicherheitseinbehaltes für die Erschließung der Kollwitz-Grundschule in Höhe von 1.663,01 € aus

dem Jahr 2013 im letzten offenen Haushaltsjahr 2015.
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Unter den ungeklärten Zahlungseingängen wurden auf der Grundlage einer in 2015 noch

anhängigen Flage gegen mehrere Personen wegen Veruntreuung von Geldern, 88.382,53 € durch

eine Pfändung dem Städtebaulichen Vermögen 161 vorerst zugeführt. Von hier erfolgte im Januar

2016 die Verteilung an die anderen betroffenen Sondervermögen.

Die sonstige Verbindlichkeit resultiert aus dem vom ehemaligen Sanierungsträger nicht

ausgereichten Bankbestand des Treuhandkontos in Höhe von 376.567,38 €. Da die Universitäts

und Hansestadt Greifswald als Fördermittelempfänger in der Verantwortung steht die Gelder

vollständig den Sanierungsmaßnahmen zuzuführen, wurden Mittel in Höhe des fehlenden

Bankbestandes in 2015 vom Kernhaushalt dem Städtebauliche Sondervermögen vollumfänglich zur

Verfügung gestellt.

Da die Forderung des Bankbestandes aber Bestandteil des Klageverfahrens gegen den ehemaligen

Sanierungsträger ist, verbleibt die Forderung weiterhin im Sondervermögen und es wurde durch die

Einzahlung des Bankbestandes eine Verbindlichkeit für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

eröffnet. Nach Abschluss des Klageverfahrens wird bei Zahlungseingang die Forderung durch den

ehemaligen Sanierungsträger ausgeglichen und es erfolgt eine Erstattung der Summe an die

Universitäts- und Hansestadt Greifswald, wodurch dann die sowohl die Forderung als auch die

Verbindlichkeit erloschen sind.

Die Bilanzsumme im Passiva beträgt 18.183.707,79 €.

0
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V. Angaben zur Ergebnisrechnung

ER. Nr. 10 Summe der Erträge

Der hier dargestellte Betrag entspricht der Summe der Erträge aus der Auflösung der

Sonderposten, aus den Bestandsveränderungen und der sonstigen laufenden Erträge.

02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Bei einem Planansatz 916.364,00 € wurde ein Ergebnis von 1.408.685,98 € erzielt.

Darin enthalten sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen (siehe

Punkt P2.1 für Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen).

Die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für privat nutzbare Objekte erfolgt über die

Abschreibungen. Die Aufteilung der Abschreibungen auf Bund, Land und Gemeinde erfolgt

entsprechend dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Baumaßnahme. So wurden von den

296.431,24 € Abschreibungen alle Objekte die vor 2012 fertiggestellt wurden mit 268.632,85 €

im Finanzierungsverhältnis der Eröffnungsbilanz von Bund (30,11%), Land (46,40%) und

Gemeinde (23,49%) abgeschrieben. Weitere Abschreibungen in Höhe von 10.643,16 € erfolgten

im Finanzierungsverhältnis von 2013 (Bund 30,57%, Land 45,47%, Gemeinde 23,96%),

2.195,00 € im Finanzierungsverhältnis 2014 und 14.960,23 € im Finanzierungsverhältnis von

2015 (beide Jahre Bund 31,26/, Land 45,02%, Gemeinde 23,72%), da die FertigsteLlung in den

jeweiligen Jahren erfolgt ist.

Die Auflösung der Sonderposten aus Darlehen wird hier nicht mehr dargestellt. Da aus der Tilgung

von Darlehen keine Aufwendungen resultieren, können aus der Abnahme der korrespondierenden

Sonderposten auch keine Erträge entstehen. Durch die Tilgung werden ursprünglich investiv

gebundene Mittel wieder freigesetzt und stehen damit zusätzlich zu den Fördermitteln zur

Verfügung. Dem entsprechend wurden die Tilgungsleistungen den Anzahlungen auf Sonderposten

zur weiteren Verwendung zugeführt.

Des Weiteren wurde der Betrag von 38.410,18€ aus den Sonstigen Sonderposten „Anzahlung auf

Sonderposten‘ im fortgeschriebenen Finanzierungsverhältnis 2012 für den Ausgleich der

Ergebn isrechnung ertragswirksam eingebucht.

Bund: 30,47%
Land: 45,96%
Gemeinde: 23,57%

Die Anwendung des Finanzierungsschlüssels aus 2012 wurde gewählt, da es sich hier um das um

ein Ergebnis handelt, welches ausschließlich auf Korrekturbuchen der Übernahme der

Quartalsbuchungen des Verwalters des D4-Vermögens aus dem Jahr 2012 basiert.

Weitere 19.338,46 € mussten aus vorgenanntem Grund für das Jahr 2014 unter Anwendung des

Finanzierungsschlüssels aus 2014 in Abgang gestellt werden.

Bund: 31,26%
Land: 45,02%
Gemeinde: 23,72%
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Für das laufende Jahr 2015 wurden aus den Sonstigen Sonderposten „Anzahlung auf

Sonderposten“ im fortgeschriebenen Finanzierungsverhältnis 2015 für den Ausgleich der

Ergebnisrechnung 1.093.183,02 € ertragswirksam eingebucht.

05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier stehen einer Planzahl von 179.500,00 € Erträgen in Höhe von 213.39628 € gegenüber.

Dabei handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, Erbbauzinsen in Höhe von 79.988,58

€‚ die aus der Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-Grundstücke übernommen

wurden. Hier wurden bei einem Planansatz von 160.000,00 € für Mieteinnahmen 80.011,42 €

weniger Erträge erzielt.

Weiterer Erträge in Höhe von 133.297,70€ wurde für die Verpachtung von Flächen innerhalb des

Sanierungsgebietes und Erbbauzinsen erzielt. Entgegen dem Planansatz kam es hier zu

Mehrerträgen in Höhe von 113.797,70€. Diese resultieren aus der nachträglichen Zuführung des

Erbbauzinses für die Mühlenstraße 30 aus dem Kernhaushalt an das Städtebauliche

Sondervermögen,

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Es wurden für den Abbruch von Garagenkomplexen Kosten in Höhe von 4.678,23 € auf die

Eigentümer umgelegt, die hier als Ertrag verbucht wurden.

08 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Bei einem Planansatz von 62.000,00 € wurden Erträge in Höhe von 34.196,82 € erzielt.

Die Abweichung resultiert daraus, dass die geplanten Vorteilsausgleiche in Höhe von 60.000,00 €

nicht zum Tragen gekommen sind. Dagegen wurden außerplanmäßig im Rahmen einer

vollständigen Darlehenstilgung Zinseinnahmen in Höhe von 28.400,18 € erzielt.

09 - Sonstige Erträge

Es konnten bei einem Planansatz von 10.704.301,00€ Erträge in Höhe von 6.728.141,03€ erzielt

werden.

Bei den sonstigen Erträgen erfolgte die Planung 2015 auf fehlerbehafteten Sachkonten.

Aus diesem Grund wurden die Ergebnisse auf die korrekten Sachkonten übertragen.

Bestandserhöhung:

45152300 Planansatz 9.620.600,00 € 45152200 Ergebnis 7.348.772,44 €

Besta ndsverm inderung:

45157000 Planansatz -703.000,00 € 45153100 Ergebnis -115.297,00 €

45158000 Planansatz -16.064.700,00 € 45153200 Ergebnis -15.694.475,45 €

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund:

46613100 Planansatz 3.616,730,00 € 46613220 Ergebnis 1.735.957,08 €
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Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land:

46613200 Planansatz 3.616,730,00 € 46613230 Ergebnis 2.510.664,95 €

- Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Objekten

Es wurde eine Bestandserhöhung an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 9.620.600,00 €

geplant, es wurden 7.349.224,73 € erzielt.

An nachfolgende Objekte wurden Bestandserhöhungen vorgenommen:

________

Objekt _Jndserhöhung 2015

Stadthaus

________

__ 310.736,83€

L-K011witz-Sc1ule

_________

4.869.02132 €

1 Bahnhofsumfeld

_____ ________ ________

227.341,80 €

Hafenstraße__-

___________ _____ _________

13.097,07 €

Wiesenstraße 2.BA

________ ____________

3.582,70€

Salinenstraße

________ _____ ____ ______

343.891,83 €

AmMühlentor

_______ ____

351.771,99€

LSchießwall

________ ____ _____ _____

67.804,30‚30€

aIlanlagen/CredneranIagen — 6.400,00 €

1useumshafen --___________
-_________ — 192.184,47

Stadtarchiv

________

-

_____ ______

38.567,79€

Päpke-Platz
—

_____________ _________

22.212,87€

Lange_Straße 4. BA 1. TBA

_____ ____

297.272,98 €

Lange Straße 4. BA 2. TBA

_______

Lange Straße 4. BA 3. TBA

______ _______

515.029,56

Blumenkaskarden

______

31.508,17 €

rtin-Luther-Straße 3.064,80 €

An den Wurthen - B-Plan 55

_____ ____ __________

46.891,57 €

mt

__ __-

7348772A4€J

Die Abweichung der Bestanderhöhung für Baumaßnahmen resultiert aus der nicht planmäßig

verlaufenen Durchführung von Baumaßnahmen.

Weitere 40.400,00 € sollten auf die Bestandserhöhung aus der Betriebskostenabrechnung des

Verwalters der D.4-Grundstücke (siehe A.2.1.2) entfallen. Durch Korrekturbuchungen der Vorjahre

ist hier ein Ergebnis von -3.286,91 € zu verzeichnen.

- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Objekten

Der Planansatz für de Bestandsverminderung betrug

- an öffentlich nutzbaren Objekten - 16.064.700,00 €‚
- an D.4-Objekten - 703.000,00 €‚
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- an Betriebskosten 0,00€.

Es handelt sich um Negativerträge, durch die bei Fertigstellung der jeweiligen Maßnahmen das

UmLaufvermögen reduziert wird. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt dann ertragswirksam,

wodurch das Ergebnis neutralisiert wird.

- Öffentlich nutzbare Objekte

Nachfolgende öffentlich nutzbare Objekte sollten nach Fertigstellung an den Kernhaushalt

übertragen werden:

gesamt -16.064.700,00 €

Die Baumaßnahmen an diesen Objekten wurden teilweise nicht begonnen oder nicht

abgeschlossen.

Die tatsächliche Fertigstellung bzw. nach Fertigstellung in Vorjahren nachträglich zu übergebende

Leistungen erfolgten bei nachfolgende Baumaßnahmen:

n

C )

Objekt Plan - Bestandsverminderung 2015

Käthe-Kollwitz-Sch ule -10.124.300,00 €

EFRE Schießwall (zw. Am Mühlentor
und Löffler-Straße) -1.785.600,00 €

Grünanlage ehemliger ZOB -615.000,00 €

Lange Straße 4.BA -1.785.100,00 €

Museumshafen Salinenstraße -909.800,00 €

Salinenstraße -
-804.900,00 €

Blumen kaska rden -40.000,00 €

[ F 1
Objekt Bestandsverminderung 2015

Käthe-Kollwitz-Sch ute -9.689.715,89 €

Stadthaus -702.258,67 € Nachtrag

Lange Straße 4. BA 1. TBA -295.703,79 € —-___________

Lange Straße 4. BA 2. TBA -100.949,74 € Nachtrag

Lange Straße 4. BA 3. TBA -705.500,00 € --___________

Am Mühlentor -1.333.182,01€

Wiesenstraße 2. BA -9.002,57 € Nachtrag

Schießwall -2.068.344,59€

Schießwall 2.BA -294.534,75 € Nachtrag

Wallantagen und Credneranlagen -463.775,27 € Nachtrag

Blumenkaskarden -31.508,17 €

gesamt [ -15.694.475,45 €
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Dies hatte zur Folge, dass die Sonderposten für öffentlich nutzbare Objekte nicht alle planmäßig

ertragswirksam aufgelöst werden konnten. Die geplanten Negativerträge in Höhe von -

16.064.700,00 € konnten mit 15.694.475,45 € zu 97,7% erzielt werden.

- D.4-Obiekte

Die Bestandsverminderung über - 115.297,00€ resultiert aus dem Verkauf von D.4-Grundstücken

aus dem Sondervermögen, (A2.1.2) und einer damit verbundenen Bestandsminderung in Höhe des

Buchwertes der Grundstücke. Der geplante Negativertrag wurde um 587.703,00 € unterschritten,

da D.4-Vermögen in geringerem Umfang als geplant veräußert wurde und somit weniger Erträge

als ursprünglich vorgesehen erzielt werden konnten.

Betriebskosten

Hier ist bei einem Planansatz von 0,00 € eine Bestandsverminderung über -47.489,01 € zu

verzeichnen. Diese wurden aus der Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-

Grundstücke übernommen. Lediglich -26.264,59 € sind dem Jahr 2015 zuzuschreiben. Die

Differenz ergibt sich aus den Korrekturen der Quartalsübernahmen der Jahre 2012 - 2014 des

Verwalters der D4-Verrnögen.

Für die Betriebskosten wurden keine Sonderposten angelegt, da hier nur die Darstellung der bei

der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald laufenden Betriebskosten erfolgt.

Die Finanzierung erfolgt nicht aus Fördermitteln.

- weitere sonstige Erträge

Weitere sonstige Erträge erhielt das Sondervermögen aus Erstattungen von Steuern, der Auflösung

der Sonderposten für die FertigsteLlung der öffentlich nutzbaren Objekte und den Verkauf der D.4-

Grundstücken, die ursprünglich von der Gemeinde angekauft und somit im sonstigen

Sonderposten enthalten waren (siehe Bestandsverminderung).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Dritter für öffentlich nutzbare Objekte waren in Höhe

von 81.387,00 € geplant und konnten nicht erzielt werden

Die Umgestaltung der Wallanlage Schießwall, Schießwall 2.BA und Wallanlagen/Credneranlagen

erfolgte aus Mitteln der Europäischen Union, die nach Fertigstellung der Maßnahme und Übergabe

an den Kernhaushalt in Höhe von 3.542.630,38 € ertragswirksam aufgelöst wurden. Damit wurde

der Planansatz um 3.406.830,38 € überschritten.

Der Erhalt von Ausgleichsbeträgen in Höhe 67.564,31 € bei einem Planansatz von 40.000,00 €

erfolgte auf der Grundlage des Abschlusses von öffentlich rechtlichen Verträgen mit den

Eigentümern von Grundstücken im Sanierungsgebiet. Die Verträge sind antragsbezogen und somit

im Rahmen der Haushaltsplanung schwer einzuschätzen.

Die Erträge aus Verkaufserlösen für privat nutzbare Grundstücke beliefen sich bei geplanten

703.000,00 € auf 535.155,00 €. Die Grundstücke wurden zum Endwert veräußert, so dass bei

der Veräußerung eine erhebliche Wertsteigerung gegenüber den Buchwerten aus den Gutachten

des Gutachterausschusses des Landkreises Vorpommern-Greifswald oder anderen

Sach verständigengutachten hervorgingen.

Die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlung auf Bestellung der Gemeinde in Höhe von

6.543.486,17 € beziehen sich auf die Auflösung des Gemeindeanteils der fertiggestellten

öffentlich nutzbaren Objekte.
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Im Verhältnis zum Planansatz 2015 in Höhe von 11.862.165,00€ wurden 8.387.435,33 € Erträge

erzielt. Der Minderertrag von -3.474.729,67€ resultiert insbesondere aus den nicht plangerechten

Bestandserhöhung an öffentlich nutzbaren Objekten.

Fortgeschriebener Ergebnis 2015 Abweichung
Ansatz_2015

10 Summe der
11.862.165,00 € 8.389.098,34 € -3.473.066,66€

Erträge

ER. Nr. 19 Summe der Aufwendungen

Die Summe der Aufwendungen setzt sich aus den nachfolgenden Posten zusammen:

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( N

Der Planansatz 2015 in Höhe von insgesamt 16.200.800,00 € für Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen wurde mit 7.668.862,68 € um 8.530.937,32 € unterschritten.

Die Abweichung basiert maßgeblich darauf, dass die geplanten investiven Aufwendungen für

Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten in Höhe von 14.720.600,00 € lediglich mit

7.371.584,29 € in Anspruch genommen wurden, was auch zur Folge hatte, dass die Erträge aus

den geplanten Bestandserhöhungen nicht erzielt werden konnten.

Der Planansatz von 60.000.00 € für die Unterhaltung des D.4-Vermögens wurde um 40.644,08 €

unterschritten. Die Aufwendungen wurden aus der Betriebskostenabrechnung des Verwalters der

D.4-Grundstücke übernommen.

Die für die Bewirtschaftung des D4-Vermögens geplanten 260.000,00 € wurden lediglich mit
32.320,06 € in Anspruch genommen.

Von den für die Fortschreibung des Rahmenplanes eingeplanten Mittel in Höhe von 120.000,00 €

wurden nur 36.060,87 € benötigt. (
Weitere Mittel für die Städtebauliche Planung wurden bei einem Planansatz von 185.000,00€ mit

nur 91.742,21 € und für die Erörterung der beabsichtigten Sanierung mit 140.000,00 € mit

lediglich mit 28.025,48 € beansprucht.

Die für den Grundstücksverkehr geplanten sonstigen Aufwendungen in Höhe von 151.000,00 €

wurden auch nur mit 1.597,28€ in Anspruch genommen.

Die für Ordnungsmaßnahmen geplanten Mittel in Höhe von 150.000,00 € wurden nur mit

63.189,22 € beansprucht. Der Investitionsanteil für privat nutzbaren Objekte war mit 105.000,00

€ geplant und wurden nicht genutzt.

Aufwendungen für nicht aktivierungsfähige Projekte waren mit 270.000,00€ geplant, wurden aber

nicht in Anspruch genommen.

Mehraufwendungen auf einzelnen Sachkonten konnten über den Deckungsring aufgefangen

werden.
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Die großen Abweichungen resultieren auch in 2015 noch größtenteils daraus, dass sich die
Stabsstelle Stadtsanierung noch im Aufbau befand und eine nahtlose Aufgabenübernahme durch
die Fachämter nicht vollständig reibungslos erfolgte. Insbesondere Abstimm ungsschwierigkeiten
behinderten die laufende und kontinuierliche Aufgabenerfüllung.

14 - Abschreibungen

Die geplanten Abschreibungen für geleistete Zuwendungen für Baumaßnahmen an privat
nutzbaren Objekten in Höhe von 224.600,00 € wurde mit 296.431,24 € in Anspruch genommen
und damit um 71.831,24 € überschritten.

15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Es wurden Zuwendungen in Höhe von 31.812,48 € ausgereicht und der Planansatz in Höhe von
500.000,00 € damit nur zu einem geringen Teil in Anspruch genommen. Das resultiert daraus,
dass Zuwendungen auf Antrag und nach Baufortschritt ausgereicht werden. Wenn keine Anträge
vorliegen oder die Nachweise von den Bauherren nicht erbracht werden, erfolgt keine weitere
Ausreichung der Mittel.

18 — Sonstige Aufwendungen

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen wurden insgesamt 36.765,00€ geplant. Das Ergebnis
ist ein Ertrag von 11.006,02 €. Das Ergebnis resultiert aus den Korrekturbuchen der Übernahme
der Quartalsbuchungen des Verwalters des D4-Vermögens aus dem Jahr 2013. Das Ergebnis der
Ertragsrechnung musste aufgrund der Korrekturen angepasst werden und die ursprüngliche
Einstellung in die Sonderposten um 23.377,12 € reduziert und den Sonstigen Sonderposten
„Anzahlung auf Sonderposten im fortgeschriebenen Finanzierungsverhältnis 2013 für den
Ausgleich der Ergebnisrechnung zur Verfügung gestellt.

Bund: 30,57%
Land: 45,47%
Gemeinde: 23,96%

Die Anwendung des Finanzierungsschlüssels aus 2013 wurde gewählt, da es sich hier um das um
ein Ergebnis handelt, welches ausschließlich auf Korrekturbuchen der Übernahme der
Quartalsbuchungen des Verwalters des D4-Verrnögens aus dem Jahr 2013 basiert.

Insgesamt wurden die Aufwendungen im Jahr 2015 mit einem Ergebnis von 7.987.100,38 € um
8.975.064,62 € unterschritten. Das liegt insbesondere an der schleppenden Durchführung der
geplanten Baumaßnahmen und der geringfügigen Inanspruchnahme des Planansatzes für
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen.

—

Fo :chnebener1 ErgebrHs 2015 Abweichung

- Summe de
Aufwendungen 16.962.16500 € 1 7.987.100,38€ - 8.975.064,62 €

______

-—-- -.--_____
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ER. Nr. 21 Einstellung in die Kapitalrücklage

Die Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 401.997,96 € wurde erforderlich, um die

Differenz zwischen Buchwert und Einbringungswert der privat nutzbaren Objekte nach

Veräußerung darzustellen, um dann aus der Allgemeinen Kapitairücklage die Mittel dem

Gemeindeanteil für einen möglichen Komplementäranteil aus Verkaufserlösen unter den

Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich zur Verfügung zu stellen.

Fortgeschriebener Ergebnis 2015 Abweichung
Ansatz_2015

21 Summe der
Aufwendungen 000 € 401.997,96 € 401.997,96 €

ER. Nr. 25 Jahresergebnis

Im Städtebaulichen Sondervermögen werden die Aufwendungen durch die Ertrage gedeckt. Der

Fortgeschriebene Ansatz von - 5.100.000,00 € im Jahr 2015 beruht auf der für den Investitions

anteil für öffentlich nutzbare Objekte genehmigten Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2014.

Fortgeschriebener
Ansatz 2015

Ergebnis 2015 Abweichung

25 Jahresergebnis -5.100.000,00 € 0,00 € 5.100.000,00 €

\ /
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VI. Angaben zur Finanzrechnung

FR. Nr. 10 Summe der laufenden Einzahlungen

Die Summe der laufenden Einzahlungen setzt sich aus den nachfolgenden Posten zusammen:

02 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Die Abweichung beläuft sich bei einem Planansatz von 407.199,00 € und einem Jahresergebnis

von 1.112.254,74 € auf 705.055,74 €.

Hier wurde der Betrag von 1.093.183,02 € aus den Sonstigen Sonderposten „Anzahlung auf

Sonderposten‘ im fortgeschriebenen Finanzierungsverhältnis 2015 für den Ausgleich der

Ergebnisrechn ung fi nanzwi rksa m eingebucht.

Weitere 19.071,72 € resultieren aus Korrekturbuchungen der Vorjahre unter Anwendung der

entsprechenden Finanzierungsschlüssel.

2012 = 38.410,18€

2014 = - 19.338,46€

Die Anwendung der Finanzierungsschlüssel aus 2012 bzw. 2014 wurden gewählt, da es sich hier

um Korrekturbuchen des Jahresabschlüsse 2012 und 2014 handelt, durch die sich der in 2012

erzielte Jahresfehlbetrag erhöht und der in 2014 erzielte Jahresfehlbetrag reduziert hat..

05 — Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz von 179.500,00 € wurde bei tatsächlichen Einzahlungen von 206.368,48 € um

26.868,48 € übererfüllt.

Dieses positive Ergebnis resultiert insbesondere daraus, dass bei einem Planansatz von 19.500,00

€ Einzahlungen von 136.712,95 € für die Verpachtung von Flächen innerhalb des

Sanierungsgebietes und Erbbauzinsen erzielt wurden. Entgegen dem Planansatz kam es hier zu

Mehreinzahlungen in Höhe von 117.212,95 €. Diese resultieren aus der nachträglichen Zuführung

des Erbbauzinses für die Mühlenstraße 30 aus dem Kernhaushalt an das Städtebauliche

Sondervermögen.

Dagegen konnten bei den über den Verwalter der D.4-Grundstücke eingebrachten Mieten und

Pachten bei einem Planansatz von insgesamt 160.000,00 € lediglich 69.545,53 € erzielt werde.

Die Differenz von 90.454,47 € basiert auf dem mangelnden Bauzustand der Gebäude auf den D.4-

Grundstücken. Die Gebäude werden größten Teils zum Verkauf vorbereitet und somit freigezogen.

Weitere 110,00 € wurden für die Duldung der Überbauung Steinstr. 2 durch den Eigentümer

eingezahlt.

06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich

Es wurden für den Abbruch von Garagenkomplexen Kosten in Höhe von 4.678,23 € auf die

Eigentümer umgelegt, die hier als Einzahlung verbucht wurden.

07 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Bei einem Planansatz von 62.000,00 € wurde eine Einzahlung von - 19.403,97 € erzielt.
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Die hohe Abweichung resultiert insbesondere aus dem Vorteilsausgleich aus Altlasten im Rahmen
eines Gerichtsverfahrens, welches mit den festgestellten Unregelmäßigkeiten im Zeitrahmen des
Vertragsverhältnisses mit dem Sanierungsträger zusammenhängt. Die Zahlungen sind im
Städtebaulichen Sondervermögen 161 eingegangen und wurden nun korrekt an das
Städtebauliche Sondervermögen 193 weitergereicht.

08 — Sonstige laufende Einzahlungen

Es sind bei Planansätzen in Höhe von insgesamt 9.940.048,00€ Einzahlungen von 7.204.895,79

€ zu verzeichnen.

Die geplanten Bestandserhähungen und Bestandsverminderungen der Betriebskosten im Rahmen

der Bewirtschaftung der D.4- Grundstücke wurden bei einem Planansatz von 40.400,00 € und

einem Ergebnis von -3.310,99 € mit 43.710,99 € unterschritten. Das lag zu einem großen Teil an

den erforderlichen Korrekturbuchungen der Jahre 2012 und 2013, die unter VII. Sonstige Angaben

einzeln aufgeführt werden.

Die geplanten 105.000,00 € für privat nutzbare Objekte wurden nicht erzielt, da keine Ankäufe

oder anderweitige Bestandserhöhungen von D.4-Objekten erfolgt sind.

Bei einigen Finanzkonten unter den sonstigen laufenden Einzahlungen erfolgte die Planung 2015

auf fehlerbehafteten Finanzkonten.

Es erfolgte eine Neuanlage der Finanz konten.

Bestandserhöhung:

65152300 Planansatz 9,620.600,00 € 65152200 Ergebnis 7.348.772,44 €

Bestandsverminderung:

65157000 Planansatz -703.000,00 € 65153100 Ergebnis -115.29700 €

65158000 Planansatz -16.046.700,00 € 65153200 Ergebnis -15.694.475,45 €

Einzahlungen für erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte:

66751000 Planansatz - 1.258.853,00 € 68143000 Ergebnis - 3.972.450,56 € (
Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Bund, Land,

Gemeinde, Dritte und Europa

66750000 Planansatz 9.317.054,00 €
66760000 Ergebnis 14.332.738,58 €

66752000 Planansatz 7.450.647,00 €

Die Einzahlungen für Ausgleichsbeträge wurden bei einem Planansatz von 40.000,00 € um

23.766,51 € überschritten. Die Ausgleichsbeträge sind nicht planbar, da antragsabhängig.

Es wurden über die Verkaufe von D.4-Grundstücken 1.052.449,96 € erzielt. Damit wurde der

Planansatz von 703.000,00 € um 349.449,96 € überschritten.

Da es sich bei den Verkäufen von D.4-Objekten ausschließlich um Objekte gehandelt hat die von

der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eingebracht wurden, konnten die vorhandenen

Sonderposten nicht ertragswirksam aufgelöst werden. Die unter den Finanzkonten 66740001,
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66740002 von je 173.110,00 € für Bund und Land und unter 66740003 von 148.380,00 € für

die Gemeinde geplante Auflösung der Sonderposten konnte nicht erzielt werden.

Unter den sonstigen Einzahlungen wurden für die Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse

267.680,98 € verbucht. Damit wurde der Planansatz 195.300,00 € um 72.380,98 €

überschritten. Die Erstattung der überzahlten Städtebaufördermittel für die private

Modernisierungsmaßnahme Markt 22 in Höhe von 199.796,96 € überstieg bereits den

Planansatz. Eine korrekte Planung der Rückerstattungen ist sehr schwierig, da diese Erstattungen

auf der Grundlage 1er förderrechtlichen Piüfungen der Einzelverwendungsnachweise durch das

Landesförderinstitut M-V erfolgen.

14.950,86 € konnten über einen gerichtlichen Vergleich erzielt werden.

Die Summe der laufenden Einzahlungen wurde im Verhältnis zum Planansatz insgesamt um

2.079.953,63 € unterschritten.

Fortgesch riebener
Ansatz 2015

Ergebnis 2015 Abweichung

09 Summe der
laufenden 10.588.747,00 € 8.508.793,37 € - 2.079.953,63 €
Einzahlungen

FR. Nr. 17 Summe der laufenden Auszahlungen

Die Summe der laufenden Auszahlungen ergibt sich aus den folgenden Posten:

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz 2015 in Höhe von insgesamt 17.701.924,80€ für Auszahlungen für Sach- und

Dienstleistungen wurde um 8.610.304,87 € unterschritten. Die Unterschreitung basiert

maßgeblich darauf, dass die Auszahlungen für den Investitionsanteil an öffentlich nutzbaren

Objekten mit 16.221.724,80 € um 7.383.906,10 € geringer ausgefallen sind, als im Planansatz

vorgesehen.

Eine weitere Abweichung war bei den Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der

Grundstücke des Umlaufverrnögens zu verzeichnen. Die Planansätze von insgesamt 260.000,00

€ für die Unterhaltung des D.4-Vermögens wurde mit 227.146,14 € unterschritten. Die

Auszahlungen wurden aus der Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-Grundstücke -

der Wohnungsbau- und Verwa ltungsgeseftschaft mbH Greifswald übernommen.

Die für die Fortschreibung des Rahmenplanes eingeplanten Mittel in Höhe von 120.000,00 €

wurden nur mit 36.060,57 € in Anspruch genommen.

Weitere Mittel für die Städtebauliche Planung wurden bei einem Planarisatz von 185.00000 € nur

mit 68.108,91 € und für die Erörterung der beabsichtigten Sanierung mit 140.000,00 € mit

27.680,48 € beansprucht.

Die für den Grundstücksverkehr geplanten sonstigen Auszahlungen in Höhe von 151.000,00 €

wurden auch nur mit 1.597,28 € in Anspruch genommen.
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Die geplanten Auszahlungen für Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB von 150.000,00

€ wurden lediglich mit 36.209,97 € beansprucht und für den Investitionsanteil an privat nutzbaren

Objekten von 105.000,00 € und für nicht aktivierungsfähige Projekte von 270.000,00 € wurden

nicht in Anspruch genommen.

Sicherheitseinbehalte für laufende Baumaßnahrnenbestehen bestehen in Höhe von 50.532,08 €.

Aufgrund einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 werden ab 2016 alle Sicherheitseinbehalte unter

investiver Auszahlung verbucht und so getan, als ob die Maßnahme bezahlt wurde. Gleichzeitig

erfolgt die Einzahlung unter durchlaufenden Geldern und wird dort so lange auf dem

Verbindlichkeitenkonto für durchlaufende Gelder verwahrt bis die tatsächliche Auszahlung unter

den durchlaufenden Geldern erfolgt. Aus diesem Grund erfolgte eine Umbuchung aller noch in

2015 eingebuchter aber nach 2016 auszuzahlenden Sicherheitseinbehalte an P.4.11 Sachkonto

37922000, so dass hier nur noch 38.513,95 € verbleiben.

Die großen Abweichungen resultieren auch in 2015 noch größtenteils daraus, dass sich die

Stabsstelle Stadtsanierung im Aufbau befand und eine nahtiose Aufgabenübernahme durch die

Fachämter nicht vollständig reibungslos erfolgte. Insbesondere Abstimmungsschwierigkeiten

behinderten die laufende und kontinuierliche Aufgabenerfüllung.

13 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Es wurden Zuwendungen in Höhe von 42.884,84 € ausgereicht und der Planansatz in Höhe von

500.000,00 € damit nicht vollständig in Anspruch genommen. Ursache ist, dass Zuwendungen

nach Baufortschritt ausgereicht werden. Wenn die Nachweise von den Bauherren nicht erbracht

werden, erfolgt keine weitere Auszahlung der Mittel. Des Weiteren sind Zuwendungen

Antragsabhängig, angekündigte Anträge wurden nicht gestellt und somit konnten die Zuwendungen

nicht wie geplant ausgezahlt werden.

16 - Sonstige laufende Auszahlungen

Der Planansatz in Höhe von insgesamt 22.200,00 € wurde mit 145.792,00 € in Anspruch

genommen. Die Überzahlung basiert darauf, dass aufgrund von überzahlten Eigenanteilen bei den

EFRE-unterstützten Baumaßnahmen EFRE Schießwall 2. BA - zwischen Fr.-Loeffler-Straße und

Hansering in Höhe von 74.644,65€, EFRE Münthergrund und Goethegrund in Höhe von 11.306,05

€ und EFRE Schießwall 1. BA zwischen Am Mühlentor und Fr.-Loeffler-Straße in Höhe von (
46.343,30 € eine Rückerstattung an den Kernhaushalt erfolgen musste.

Der Planansatz für laufende Auszahlungen wurde insgesamt mit 8.943.828,03 € unterschritten.

Tortgeschriebener -

Ansatz 2015
Ergebnis 2015 Abweichung

17 Summe der
nden - 18.224124,80 € 9.280.296,77 € -8.943.828,03 €
Auszahlung
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FR. Nr. 24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhaltet

19 - Einzahlungen aus Lnvestitionszuwendungen

Es wurde von dem Planansatz in Höhe von -4.601.638,00 € und bei einer tatsächlichen
Einzahlung von -5.575.264,65 € um -973.62665 € abgewichen.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beinhaltet:

a) die Erhöhung der Sonderposten Bund, Land und Gemeinde für investive Zuschüsse mit
Zweckbindung für privat nutzbare Grundstücke in Höhe von 296.827,45€. Bei einem Planansatz
von 1.140.699,00 € haben wir hier eine Abweichung in Höhe von -843.871,55 €. Ursache sind
hier die nicht oder nicht in voller Höhe ausgezahlten Zuwendungen, wodurch sich die Erhöhung der
Sonderposten ebenfalls abweichend darstellen musste.

b) außerplanmäßige Einzahlung für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für
öffentlich nutzbare Objekte in Höhe von -3.972.450,56 €. Hier wurde entgegen der Planung das
Sachkonto 34431000 mit dem ursprünglichen Finanzkonto 66751000 korrigiert und die Ein- und
Auszahlungen in 68143000 verbucht. Damit ist das Ergebnis aus den laufenden Einzahlungen in
die Einzahlungen aus lnvestitionszuwendungen übergegangen.

c) Es wurden KAG-Beiträge für den Platz am NDR-Studio in Höhe von 1.144,70 € und für den
Ausbau der Knopfstraße in Höhe von 115.149,44 € eingezahlt, diese wurden im
Finanzierungsverhaltnis 2015 auf die Anzahlungen auf Sonderposten aufgeteilt.
Ebenso wurden die in 2013 eingezahlten Stellplatzablösesummen für die Joh.-Seb.-Bach-Straße
25 mit 437,38, Rakower Straße mit 10.000,00 € und Domstraße 30 mit 15.000,00 € den
Anzahlungen auf Sonderposten der Gemeinde als Korrekturbuchung für 2013 zugeführt.

d) Weiterhin sind die „Anzahlung auf Sonderposten‘ für Bund, Land und Gemeinde hier erfasst und
damit erfolgten die Umbuchungen der Bestände, die nun hier zu erkennen sind.

e) Es wurden Abgänge für die Auflösung der Sonderposten von Bund, Land und Gemeinde des D.4.-
Vermögens geplant. Da lediglich durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eingebrachte
Grundstücke veräußert wurden, wurde der Planansatz in Höhe von insgesamt -598.000,00€ nicht
beansprucht.

f) Die Einzahlungen aus der Auflösung der Sonderposten für öffentlich nutzbare Maßnahmen
konnten aufgrund des Bauverzugs nicht planmäßig durchgeführt werden, wodurch hier große
Planabweichungen zu erkennen sind.

21 - Einzahlungen aus Anlagevermögen

Hier liegt ein Planungsfehler in Höhe von 270.000,00 € vor. Die tatsächlichen Einzahlungen für die
ausgereichten Darlehen wurden unter dem Finanzkonto 68760000 unter den Einzahlungen aus
sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen eingenommen.
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22 — Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen

Es sind Tilgungsraten von Darlehen an Eigentümer für private Modernisierungsmaßnahmen in

Höhe von 273.175,10 € außerplanmäßig zu erkennen. Der Planansatz wurde irrtümlich auf dem

Finanzkonto 68639000 mit 270.000,00 € festgeschrieben.

23 — Sonstige lnvestitionseinzahlungen

Es wurde von dem Planansatz in Höhe von 16.767.700,00 € bei einer Einzahlung von

15.339.966,50 € um -1.427.733,50 € abgewichen.

Die Abweichung resultiert auch hier aus der nicht durchgeführten Fertigstellung von

Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten, wodurch die Bestandsverminderung nicht in

voller Höhe verbucht werden konnte.

Es liegt hier ein Planungsfehier vor. Die für die Bestandsverminderung von privat nutzbaren

Objekten geplanten 703.000,00 € wurden nicht auf dem richtigen Sachkonto geplant, dadurch

kommt es zu einer Verschiebung in der Darstellung. Von den geplanten 703.000,00 € wurden nur

116.697,00 tatsächlich beansprucht, da es zu weniger Verkäufen von D.4-Grundstücken kam, als

ursprünglich im Rahmen der Planung angezeigt.

Die Bestandsverminderung der Allgemeinden Ka pitairücklage blieb mangels Erfahrungswerte, wie

sich Verkäufe der D.4-Objekte bilanziell und finanztechnisch darstellen, ungeplant. Sie betrug in

2015 -518.694,96 €.

Die Bestandsverminderung von Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten ist bei einem

Planansatz von 16.064.700,00 € mit 15.694.475,45 € um -370.224,55 € abgewichen.

Die Einzahlungen aus der Bestandsverminderung der Betriebskosten wurden aus der

Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-Grundstücke - der Wohnungsbau- und

Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald übernommen.

Fortgesch riebener
Ergebnis 2015 Abweichung

Ansatz_2015
24 Summe der
Einzahlungen aus 12.436.062,00 € 10.037.876,95 € -2.398.185,05 €
1 nvestitionszuwendu ngen

FR. Nr. 28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhaltet

25 - Auszahlungen für Anlagevermögen

Hier wurden bei einem Planansatz von 1.1635.300,00 € Auszahlungen in Höhe von 296.827,45

€ vorgenommen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen für

Baumaßnahmen an privat nutzbaren Objekten. Die Auszahlungen sind antragsbezogen und

abhängig von dem Baufortschritt der Baumaßnahme und können erst nach Vorliegen aller

Voraussetzungen vorgenommen werden. 1.338.472,55 € wurden nicht in Anspruch genommen.
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27 - Sonstige Investitionsauszahlungen

Der Planansatz in Höhe von 14.761.000,00 € wurde mit 7.345.485,53 € beansprucht. Die
Abweichung beträgt -7.415.514,47 € und resultiert insbesondere aus dem Bauverzug bei
Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten und der daraus resultierenden nicht
erforderlichen Bestaridserhöhung.

Die Einzahlungen aus der Bestandserhöhung der Betriebskosten wurden aus der
Betriebskostenabrechnung des Verwalters der D.4-Grundstücke — der Wohnungsbau- und
Verwaltu ngsgesel schaft mbH Greifswald übernommen.

For:schrr
Ergebnis 2015 Abweichung

28 Summe der
Auszahlungen aus 16.396.300,00 € 7.642.312,98 € -8.753.987,02 €
lnvestitionszuwendungen

____________________ ______________

FR. Nr. 30 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag

Dieser Posten weist bei einem geplanten Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -11,595.615,80 €
einen tatsächlichen Finanzmittelüberschuss von 1.624.060,57 € aus. Das Ergebnis fällt somit um
13.219.676,37 € besser aus, als in der Gesamtermächtigung 2015 vorgesehen, was insbesondere
auf den Bauverzug bei Baumaßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten zurückzuführen ist.

Fortgeschrie bener
Ergebnis 2015 AbweichungAnsatz_2015

30 Finanzmittelüber- —_________________

schuss / Finanzmittel- -11.595.615,80 € 1.624.060,57 € 13.219.676,37 €
fehl betrag

FR. Nr. 34 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen

Es gab in 2015 keine Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen.

FortgeschrieE
ErgebrHs 2015 Abweichung

Ansatz_2015

! 34 Saldo der Kredite
- 0,00 € 0,00 € 0,00 €Investitionen
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FR. Nr. 35 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen

Sicherheitseinbehatte für laufende Baumaßnahmen bestehen in Höhe von 64.453,51 €. Aufgrund

einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 werden ab 2016 alle Sicherheitseinbehalte unter investiver

Auszahlung verbucht und so getan, als ob die Maßnahme bezahlt wurde. Gleichzeitig erfolgt die

Einzahlung unter durchlaufenden Geldern und wird dort so lange auf dem Verbindlichkeitenkonto

für durchlaufende Gelder verwahrt bis die tatsächliche Auszahlung unter den durchlaufenden

Geldern erfolgt. Aus diesem Grund erfolgte eine Umbuchung aller noch in 2015 eingebuchter aber

nach‘2016 auszuzahlenden Sicherheitseinbehalte an P.4.11 Sachkonto 37922000, so dass hier

nunmehr 64.453,51 € zur Einzahlung kamen.

Unter den ungeklärten Zahlungseingängen wurden auf der Grundlage einer in 2015 noch

anhängigen Klage gegen mehrere Personen wegen Veruntreuung von Geldern, 88.382,53 € durch

eine Pfändung dem Städtebaulichen Vermögen 161 vorerst zugeführt. Von hier erfolgte im Januar

2016 die Verteilung an die anderen betroffenen Sondervermögen.

Eine weitere Zahlung resultiert aus einer Umbuchung des vom ehemaligen Sanierungsträger nicht ( N

ausgereichten Bankbestand des Treuhandkontos in Höhe von 376.567,38€ in die durchlaufenden

Gelder.

Fortgeschriebener
Ergebnis 2015 Abweichung

Ansatz_2015

35 Saldo der durch
laufenden Gelder und

0,00 € 529.403,42 € 509.403,42 €
ungeklärten
Zahlungsvorgänge

FR. Nr. 36 veränderung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2015 um 2.153.463,99 € erhöht und betragen nun

entsprechend den Kontoauszügen vom 31.12.2015 der WVG mbH Greifswald und des ( )
Städtebaulichen Sondervermögens 161 7.688.351,41 €.

Davon sind 5.289,05 € den liquiden Mittel der WVG mbH aus der Bewirtschaftung der D.4-

Grundstücke und 7.683.06236 € dem Städtebaulichen Sondervermögens 161 zuzurechnen.

Fortgeschriebener 1
Ergebnis 2015 -

- Abweichung

___________

Ansatz 2015

_____
____

36 Veränderung der
liquiden Mittel und -11.595.615,80 € 2.153.463,99 € 13.749.079,79 €

Kassenkredite

__________

-
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VII. Sonstige Angaben

1. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 bestehen keine finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen

und kreditähnhiche Verpflichtungen.

2. In Anspruch genommene VerpfIichtungsermächtigungen welche noch keine

Verbindlichkeiten begründen

Es wurden keine Verpfhichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

3. Haushaltsermächtigungen

Es wurden Haushaltsermächtigungeri nach § 15 GemHVO-Doppik aus dem Vorjahr übernommen

und in voller Höhe in Anspruch genommen.

Produkt — Sachkonto USK Summe Inanspruchnahme

51103020 52692000 52692.40000 5.100.000,00 € 5.100.000,00 €

72692000 6.601.124,80€

51103020 14240000 14240.40000 5.100.000,00 € 5.100.000,00 €

78821200 — 5.100.000,00€

Es wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von 14.894.194,20 € in das Jahr 2015 übertragen.

Produkt F Sachkonto USK Summe

51103020 52692000 52692.40000 7.298.481,40€

72692000 7.298.481,40 €

51103020 14240000 14240.40000 7.298.481A0€

78821200 ] 7.298A8140€

Der Übertrag war unter anderem erforderlich für die Fortführung der bereits begonnenen oder noch
nicht begonnenen, aber bereits durch das Landesfördennstitut M-V bestätigten Investitionen an

öffentlich nutzbaren Objekten.
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4. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag liegen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen für

die Stadt ergeben.

5. Sonstige wesentliche Verträge

Wesentliche Verträge wurden nicht geschlossen.

6. Korrekturen Jahresabschluss 2012

Aufgrund fehlerhafter Verbuch ungen mussten
nachfolgend dargestellt sind.

diverse Korrekturen vorgenommen werden, die 0

()

Produkt Sachkonto USK Summe in € Inhalt

51103020 14250000 14250.00000 -8.907,25€ RückbuchungWVG

51103020 14250000 14250.00000 -8.453,43 € Rückbuchung WVG

51103020 14250000 14250.40000 -482,16 € Rückbuchung WVG

51103020 14250000 14250.40000 -36.083,61 € Rückbuchung WVG

51103020 45132000 45132.40000 -8.907,25 € Rückbuchung WVG

— -_____________

51103020 45132000 45 132 .40000 -8.453,43 € Rückbuchung WVG

51103020 45131000 45131.00000 -482,16€ RückbuchungWVG

51103020 45131000 45131.00000 -36.083,61 € Rückbuchung WVG

Korrekturbuchu ng
51103020 14250000 14250.40000 8.907,25 € Bestandserhöhung WVG

. Korrekturbuchung
51103020 14250000 14250.40000 8.453,43 € “ Bestandserhöhung WVG

Korrekturbuchung
51103020

451310001
45131.00000 8.907,25 € Bestandserhöhung WVG

Seite 62 von 82



Inhalt

Korrekturbuchung
Bestandserhöhung WVG

Korrekturbuchung
Bestandsverminderung W\!G

Korrekturbuchung
Bestandsverminderung WVG

Korrektu rbuchung
Bestandsverminderung WVG

Korrekturbuchung
Bestendsverminderung WVG

Korrektur Ausgleich
Ergebnisrechnung durch

_______ ________ __________

Buch ungenWVG
Korrektur Ausgleich

Ergebnisrechnung durch
Buchungen WVG

Korrektur Ausgleich
Ergebnisrechnung durch

__________

Buchungen WVG
Korrektur Ausgleich

Ergebnisrechnung durch

_______

Buchungen WVG

____

Korrektur Ausgleich
Ergebnisrechnung durch

Buchungen WVG —

Korrektur Ausgleich
Ergebnisrechnung durch

- Buchungen WVG

7. Korrekturen Jahresabschluss 2013

Aufgrund fehlerhafter Verbuchungen mussten d iverse Korrekturen vorgenommen werden, die
nachfolgend dargestellt sind.

Produkt Sachkonto USK Summe in 6 Inhatt

51103020 14250000 14250.00000 •10.887,06€ RückbuchungWVG

51103020 14250000 14250.00000 -10.821,65€ RückbuchungWVG

SachkontoProdukt

51103020

USK Summe in €

51103020

45131000

14250000

45131.00000 8.453,43 €

51103020

51103020

14250.00000

14250.00000

482,16€

14250000

45132000

45132000

36.083,61 €

51103020

482,16€45132.40000

45132.40000

23982.0000051103020

51103020

36.083,61 €

23982000

41710000

23983000

41720000

41710.00000

51103020

51103020

-11.703,58 €

11.703,58 €

-17.653,32 €23983.00000

41720.00000

23985.0000051103020 23985000

17.653,32 €

51103020 41740000

-9.053,28 €

4 1740 .00000 9.053,28 €
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0

Produkt Sachkonto USK Summe in € Inhalt

51103020 45132000 45132.40000 -10.887,06€ RückbuchungWVG

51103020 45132000 45132.40000 -10.821,65 € Rückbuchung WVG

51103020 14250000 14250.40000 -33.397,27 € Rückbuchung WVG

51103020 45131000 45131.00000 -33.397,27 € Rückbuchung WVG

51103020 17990000 17990.00000 -24,08 € Korrektur Bilanzkonto WVG

Korrekturbuchung
51103020 14250000 14250.40000 10.887,06 € Bestandserhöhung WVG

Korrektu rbuchu ng
51103020 14250000 14250.40000 10.821,65 € Bestandserhöhung WVG

Korrektu rbuch ung
51103020 45131000 45131.00000 10.887,06€ Bestandserhöhung WVG

Korrekturbuchung
51103020 45131000 45131.00000 10.821,65€

Bestandserhöhung WVG

Korrekturbuchung
51103020 14250000 14250.00000 33.397,27€ Bestandsverminderung WVG

Korrekturbuchung
51103020 45132000 45132.40000 33.397,27€ Bestandsverminderung W\‘G

51103020 37630000 37630.00000 24,08 € Korrektur Bilanzkonto WVG

Korrektur Ausgleich

51103020 23982000 99996.00067 7.146,39 € Ergebnisrechnung durch
Buchungen_WVG

:
Korrektur Ausgleich

51103020 23983000 99996.0008 1 -10.629,58 € Ergebnisrechnung durch
Buchungen_WVG

Korrektur Ausgleich

51103020 23985000 99996.00082 -5.601,15 € Ergebnisrechnung durch
Buchungen_WVG

Korrektur Ausgleich
51103020 56560000 99996.40049 -23.377,12 € Ergebnisrechnung durch

Buchungen_WVG

51103020 34431000 34431.00009 -437,38€
Steliplatzerlöse Bachstr. 25

51103020 23985000 23985.00000 437,38€
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Produkt Sachkonto USK Summe in € Inhalt

51103020 34431000 34431.00009 40.000,00 € Ablösung Stellplätze Greifswald
Flur 31, Flurst. 11/3; 12/3; 13;

14; 15; 16/2 und 16/3
51103020 23985000 23985.00000 10.000,00 € Rakowerstr.

51103020 34431000 34431.00009 -15.000,00 € Ablösung von 3 Stellplätzen
Domstraße 30 (Gemarkung

Greifswald, Flur 31, Flurst.99)
51103020 23985000 23985.00000 15.000,00 €

51103020 52692000 52692.40000 1.663,01 €
Nachbuchung SEB aus

Rechnung20l3Kollwitz-Schule
51103020 37922000 99999.00002 1.663,01 €

8. Korrekturen Jahresabschluss 2014

Aufgrund fehlerhafter Verbuchungeri mussten diverse Korrekturen vorgenommen werden, die
nachfolgend dargestellt sind.

Produkt Sachkonto USK Summe in € Inhalt

51103020 14250000 14250.00000 -9.66923 € Rückbuchung WVG

51103020 45132000 45132.40000 -9.669,23 € Rückbuchung WVG

51103020 14250000 14250.40000 9.669,23 €
6eicgfVG

51103020 45132000 4513.2.40000 966923€
Bestandserhöhung‘‘VG

Korrektur Ausgleich
51103020 23982000 23982.00000 6.045,20 € Ergebnisrechnung durch

Buchungen_WVG
Korrektur Ausgleich

51103020 41710000 41710.00000 -6.045,20 € Ergebnisrechnung durch
Buchungen_WVG

Korrektur Ausgleich
51103020 23983000 23983.00000 8.706,17€ Ergebnisrechnung durch

Buchungen_WVG
Korrektur Ausgleich

51103020 41720000 41720.00000 -8.70617 € Ergebnisrechnung durch
Buchungen_WVG
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Produkt Sachkonto USK Summe in € Inhalt

Korrektur Ausgleich

51103020 23985000 23985.00000 4.587,09 € Ergebnisrechnuflg durch

___________

Buchungen WVG
Korrektur Ausgleich

51103020 41740000 41740.00000 -4.587,09 € i Ergebnisrechnung durch

_____ __________ _____________________—

j Buchungen WVG

06 11. 2023
Greifswald

0

Dr. te an Fassbinder

Oberbürgermeister
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StdtebauIiches Sondervermögen

SSV 161- Sanierungsgebiet lnnenstadt/ Fleischervorstadt

Muster Sa

(zu § 48 Absatz 2 GemHVO-Doppik)

Seite 1/1

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel

und der Kassenkredite Im Haushaltsjahr 2015

durch-
Ein- und Aus

laufende
zahlungen

laufende Ein- und Gelder und
aus Summe

Aus- zahlungen ungekIrte
Nr. Investltlons-

Zahlungs
tMlgkelt

vorgnge

in€

1 2 3 4

Liquide Mittel zum 31. Dezember des

Haushaltsvorjahres 5.534.887.42

(S 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)

- Kassenkredit zum

22 31Dezember des Haushaltsvorjahres 0,00

Saldo der llqulden Mltte( und der Kassenkredfte zum

31.Dezember des Haushattsvorjahres 4.327.488,51 1.559.995,44 -352.596,53 5.534.887,42

Korrektur des Vortrages

4 0,00 0,00 0,00

BereinIgter Saldo der liqulden MIttel und der

Kassenkredite zum 31Dezember des 4.327.488,51 1.559.995,44 -352.596,53 5.534.887,42

Haushaitsvorjahres

jahresbezogener Saldo der laufenden Ein

6 und Auszahlungen ( 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 77150340 771.503.40

Gern HVO-Doppik)

Saldo der Ein und Auszahlungen aus

7 Investitionstätigkeit 2.395.563,97 2.395.563,97

(3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GernHVO-Doppik)

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für

Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00

(ohne planmäßige Tilgung)

Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten

9 Zahlungsvorgänge 529.403,42 529.403.42

) 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)

— Saldo der llqulden MIttel und der KassenkredIte

10 zum 31Dezember des HaushattsJahres 3.555.985,11 3.955.559,41 176.806,89 7.688.351,41

Kontrollrechnung:

Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 7.688 351,41
(47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO.Doppik)

12 - Kassenkredit zum 31 Dezember des Haushaltsjahres 0,00

13 — Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31Dezember des Haushaltsjahres 7.688.351,41

(

()

30.082023 Seite 82 von 82


